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N e u b e k a n n t m a c h u n g
des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes

Vom 28. Januar 2014

Aufgrund des Artikels 4 des Gesetzes zur Änderung kom-
munalverfassungs-, kommunalwahl- und beamtenversorgungs-
rechtlicher Vorschriften vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBl.
S. 307) wird nachstehend der Wortlaut des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes in der nunmehr geltenden Fassung
unter Berücksichtigung 

der Bekanntmachung vom 24. Februar 2006 (Nds. GVBl.
S. 91),

des Artikels 6 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl.
S. 191),

des Artikels 1 des Gesetzes vom 10. November 2010 (Nds.
GVBl. S. 510),

des Artikels 5 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBl.
S. 353),

des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2013 (Nds. GVBl.
S. 160) und

des Artikels 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds.
GVBl. S. 307) 

bekannt gemacht.

Hannover, den 28. Januar 2014

Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

P i s t o r i u s

Minister

68. Jahrgang Ausgegeben in Hannover am 11. Februar 2014 Nummer 3



Nds. GVBl. Nr. 3/2014, ausgegeben am 11. 2. 2014

36

Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG)
in der Fassung vom 28. Januar 2014

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  T e i l

Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 — aufgehoben —
§ 4 Wahlgrundsätze, Wahlsystem
§ 5 Ausübung des Wahlrechts
§ 6 Wahltag und Wahlzeit

Z w e i t e r  T e i l

Wahl der Abgeordneten

E r s t e r  A b s c h n i t t

Gliederung des Wahlgebiets

§ 7 Wahlbereiche
§ 8 Wahlbezirke, Wahlräume

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Wahlorgane und Wahlehrenämter

§ 9 Wahlleitung
§ 10 Wahlausschuss
§ 11 Wahlvorstand
§ 12 Tätigkeit der Wahlvorstände
§ 13 Wahlehrenämter

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Wahlvorbereitung und Wahlvorschläge

§ 14 Landeswahlleiterin oder Landeswahlleiter, Landeswahlaus-
schuss

§ 15 — aufgehoben —
§ 16 Wahlbekanntmachung der Wahlleitung
§ 17 — aufgehoben —
§ 18 Wählerverzeichnis
§ 19 Wahlschein
§ 20 — aufgehoben —
§ 21 Wahlvorschläge
§ 22 Wahlanzeige
§ 23 Beschränkungen hinsichtlich der Wahlvorschläge
§ 24 Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber
§ 25 Rücktritt, Tod und Verlust der Wählbarkeit von Bewerberin-

nen und Bewerbern
§ 26 Änderung und Zurückziehung von Wahlvorschlägen
§ 27 Vorprüfung der Wahlvorschläge und Mängelbeseitigung
§ 28 Zulassung und Bekanntgabe der Wahlvorschläge
§ 29 Stimmzettel

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Wahlhandlung

§ 30 Stimmabgabe
§ 30 a Gültigkeit der Stimmen
§ 30 b Wahlgeräte
§ 31 Briefwahl
§ 32 Wahlurnen
§ 33 Öffentlichkeit der Wahl, Wahlwerbung, Unterschriftensamm-

lung, Wählerbefragung

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses

§ 34 Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken
§ 35 Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbereichen
§ 36 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet mit einem

Wahlbereich
§ 37 Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet mit mehre-

ren Wahlbereichen
§ 38 Ersatzpersonen
§ 39 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 40 Annahme der Wahl

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Wahlen aus besonderem Anlass

§ 41 Nachwahl
§ 42 Wiederholungswahl
§ 43 Einzelne Neuwahl
§ 43 a Neuwahl bei Bildung oder Umbildung einer Samtgemeinde

zum Beginn einer Wahlperiode

S i e b t e r  A b s c h n i t t

Ersatz von Abgeordneten, Ausscheiden von Ersatzpersonen

§ 44 Ersatz von Abgeordneten
§ 45 Ausscheiden von Ersatzpersonen

D r i t t e r  T e i l

Direktwahl

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeines

§ 45 a Anwendung von Vorschriften über die Wahl der Abgeordneten
§ 45 b Wahltag, Wahlzeit, Wahlbekanntmachung
§ 45 c Wahlleitung und Wahlausschuss

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Erste Wahl

§ 45 d Bewerberbestimmung, Wahlvorschläge
§ 45 e Stimmzettel, Stimmabgabe
§ 45 f Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken
§ 45 g Feststellungen des Wahlergebnisses im Wahlgebiet
§ 45 h Annahme der Wahl
§ 45 i Wahl bei vorzeitigem Ausscheiden der Amtsinhaberin oder des

Amtsinhabers

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Stichwahl, Wiederholungswahl, neue Direktwahl, Abwahl

§ 45 j Allgemeine Regelungen zur Stichwahl
§ 45 k Wählerverzeichnis für die Stichwahl
§ 45 l Ergebnis der Stichwahl
§ 45 m Wiederholungswahl
§ 45 n Neue Direktwahl
§ 45 o Abwahl

V i e r t e r  T e i l

Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates, des Ortsrates 
und der Einwohnervertretung

§ 45 p Allgemeines
§ 45 q Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates und des Ortsrates
§ 45 r Wahl der Mitglieder der Einwohnervertretung

F ü n f t e r  T e i l

Wahlprüfung und Wahlkosten

§ 46 Wahleinspruch
§ 47 Verfahren der Wahlprüfung
§ 48 Inhalt der Wahlprüfungsentscheidung
§ 49 Zustellung der Entscheidung und Rechtsmittel
§ 49 a Einspruch gegen Feststellungen in Bezug auf den Ersatz von

Abgeordneten sowie das Ausscheiden von Ersatzpersonen
§ 50 Wahlkosten

S e c h s t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 50 a Ordnungswidrigkeiten
§ 51 Wahlstatistik
§ 52 Maßgebende Einwohnerzahl
§ 52 a Schriftform
§ 52 b Fristen und Termine
§ 52 c — aufgehoben —
§ 53 Verordnungsermächtigung



Nds. GVBl. Nr. 3/2014, ausgegeben am 11. 2. 2014

37

E r s t e r  T e i l

Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Wahl der Abgeordneten der Ver-
tretungen, für die Wahl der Mitglieder der Stadtbezirksräte,
der Ortsräte und der Einwohnervertretungen sowie für die Di-
rektwahlen.

(2) Die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit, die Wahlperiode,
die Zahl der Abgeordneten sowie der Mitglieder der Stadtbe-
zirksräte, der Ortsräte und der Einwohnervertretungen, der
Sitzerwerb und der Sitzverlust bestimmen sich nach dem Nie-
dersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und
der Verordnung über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Vertretungen sind der Rat der Gemeinde, der Samtge-
meinderat, der Kreistag und die Regionsversammlung.

(2) Abgeordnete sind die Ratsfrauen und Ratsherren in der
Gemeinde und der Samtgemeinde, die Kreistagsabgeordneten
und die Regionsabgeordneten.

(3) Gemeindewahl, Samtgemeindewahl, Kreiswahl und Re-
gionswahl ist die jeweilige Wahl der Abgeordneten.

(4) Einwohnervertretung ist die Vertretung der Einwohne-
rinnen und Einwohner eines gemeindefreien Bezirks.

(5) Wahlgebiet ist bei der Wahl der Abgeordneten sowie bei
der Direktwahl das Gebiet der betreffenden Körperschaft, im
Übrigen das Gebiet, für welches das zu wählende Gremium
(Stadtbezirksrat, Ortsrat oder Einwohnervertretung) zuständig
ist.

(6) 1Direktwahlen sind die Wahl und die Abwahl der Haupt-
verwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten. 2All-
gemeine Direktwahlen sind die Wahlen der Hauptverwaltungs-
beamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten, deren Termin
durch die Landesregierung einheitlich bestimmt ist. 3Einzelne
Direktwahlen sind die Wahlen der Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und Hauptverwaltungsbeamten, die nicht zu einem
von der Landesregierung einheitlich bestimmten Termin statt-
finden.

(7) Wahlleitung ist

1. in den Gemeinden die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter (Gemeindewahlleitung) für die Gemeinde-
wahl und die Wahlen der Mitglieder des Stadtbezirksrates
oder des Ortsrates sowie für die Direktwahl,

2. in den Samtgemeinden die Samtgemeindewahlleiterin oder
der Samtgemeindewahlleiter (Samtgemeindewahlleitung)
für die Samtgemeindewahl sowie für die Direktwahl,

3. in den Landkreisen die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahl-
leiter (Kreiswahlleitung) für die Kreiswahl sowie für die Di-
rektwahl,

4. in der Region Hannover die Regionswahlleiterin oder der Re-
gionswahlleiter (Regionswahlleitung) für die Regionswahl
sowie für die Direktwahl und

5. in den gemeindefreien Bezirken die Bezirkswahlleiterin oder
der Bezirkswahlleiter (Bezirkswahlleitung) für die Wahl der
Mitglieder der Einwohnervertretung.

(8) Allgemeine Neuwahlen sind die Gemeinde-, Samtgemein-
de- und Kreiswahlen in allen Gemeinden, Samtgemeinden und
Landkreisen und die Regionswahl in der Region Hannover,

deren Termin durch die Landesregierung einheitlich bestimmt
ist.

(9) Hauptwahlen sind

1. allgemeine Neuwahlen (Absatz 8),

2. einzelne Neuwahlen (§ 43),

3. Direktwahlen (§§ 45 a bis 45 o) und

4. Wiederholungswahlen (§§ 42 und 45 m), wenn sie im ge-
samten Wahlgebiet durchgeführt werden und das Wahlver-
fahren in allen Teilen erneut durchgeführt wird.

§ 3

— aufgehoben —

§ 4

Wahlgrundsätze, Wahlsystem

(1) Die Wahl ist allgemein, unmittelbar, frei, gleich und ge-
heim.

(2) 1Die Abgeordneten werden in einer mit der Personenwahl
verbundenen Verhältniswahl gewählt. 2Die Direktwahl wird
als Mehrheitswahl durchgeführt.

(3) Jede wahlberechtigte Person hat für die Wahl der Abge-
ordneten drei Stimmen und für die Direktwahl eine Stimme.

(4) Jede wahlberechtigte Person darf an der gleichen Wahl nur
einmal und nur persönlich teilnehmen.

(5) Wahlen werden auf der Grundlage von Wahlvorschlägen
durchgeführt.

(6) Für die Wahl der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der
Ortsräte und der Einwohnervertretungen gelten die Absätze 1
bis 5 entsprechend.

§ 5

Ausübung des Wahlrechts

(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in
dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.

(3) 1Wer einen Wahlschein hat, kann

1. an der Wahl der Abgeordneten nur durch Briefwahl und

2. an der Direktwahl durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder durch Briefwahl

teilnehmen. 2Findet die Direktwahl gleichzeitig mit der Wahl
der Abgeordneten statt, so kann, wer einen Wahlschein hat,
an den Wahlen nur durch Briefwahl teilnehmen.

(4) Für die Wahl der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der
Ortsräte und der Einwohnervertretungen gilt Absatz 3 Satz 1
Nr. 1 entsprechend.

§ 6

Wahltag und Wahlzeit

(1) Die allgemeinen Neuwahlen und die allgemeinen Direkt-
wahlen finden einheitlich vor Ablauf der Wahlperiode der Ab-
geordneten an einem Sonntag in der Zeit von 8.00 bis 18.00
Uhr statt.

(2) Die Landesregierung bestimmt den Wahltag durch Ver-
ordnung.
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Z w e i t e r  T e i l

Wahl der Abgeordneten

E r s t e r  A b s c h n i t t

Gliederung des Wahlgebiets

§ 7

Wahlbereiche

(1) Die Wahl wird in Wahlbereichen durchgeführt.

(2) Wahlgebiete, in denen bis zu 33 Abgeordnete zu wählen
sind, bilden einen Wahlbereich.

(3) Wahlgebiete, in denen die Zahl der zu wählenden Abge-
ordneten mindestens 34 und höchstens 39 beträgt, können in
zwei Wahlbereiche eingeteilt werden.

(4) 1Alle übrigen Wahlgebiete sind in mehrere Wahlbereiche
einzuteilen. 2Die Mindest- und die Höchstzahl der in einem
Wahlgebiet zu bildenden Wahlbereiche bemessen sich dabei
wie folgt nach der Zahl der zu wählenden Abgeordneten:

(5) In Wahlgebieten, in denen mehrere Wahlbereiche zu bilden
sind oder gebildet werden können, bestimmt die Vertretung
deren Zahl und Abgrenzung, sobald der Wahltag bestimmt
worden ist und die Zahl der zu wählenden Abgeordneten fest-
steht.

(6) 1Bei der Abgrenzung der Wahlbereiche sind die örtlichen
Verhältnisse zu berücksichtigen. 2Die Abweichung von der
durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlbereiche soll
nicht mehr als 25 vom Hundert nach oben oder unten betra-
gen. 3Bei der Abgrenzung der Wahlbereiche für die Kreiswahl
oder die Regionswahl sollen die Grenzen der Gemeinden oder
der Samtgemeinden eingehalten werden.

§ 8

Wahlbezirke, Wahlräume

(1) 1Für die Stimmabgabe teilt die Gemeinde, die nicht Mit-
gliedsgemeinde einer Samtgemeinde ist, oder die Samtgemeinde
das Wahlgebiet in mehrere Wahlbezirke ein. 2Kleinere Gemein-
den bilden einen Wahlbezirk.

(2) Die Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samt-
gemeinde ist, oder die Samtgemeinde bestimmt die Räume, in
denen die Wahl stattfindet (Wahlräume).

(3) Finden mehrere Wahlen gleichzeitig statt, so müssen die
Wahlbezirke und die Wahlräume für alle Wahlen dieselben sein.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Wahlorgane und Wahlehrenämter

§ 9

Wahlleitung

(1) 1Im Sinne von § 2 Abs. 7 ist

1. Gemeindewahlleitung die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister der Gemeinde,

2. Samtgemeindewahlleitung die Samtgemeindebürgermeis-
terin oder der Samtgemeindebürgermeister der Samtge-
meinde,

3. Kreiswahlleitung die Landrätin oder der Landrat des Land-
kreises und

4. Regionswahlleitung die Regionspräsidentin oder der Re-
gionspräsident der Region Hannover.

2Stellvertreterin oder Stellvertreter ist jeweils die Vertreterin
oder der Vertreter im Amt. 3Die Vertretung kann eine weitere
Stellvertreterin oder einen weiteren Stellvertreter aus dem Kreis
der Beschäftigten berufen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist Wahlleitung
in Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden die Gemeindedi-
rektorin oder der Gemeindedirektor nach § 106 NKomVG.

(3) Die Vertretung kann abweichend von Absatz 1 oder 2 als
Wahlleitung, Stellvertreterinnen oder Stellvertreter berufen

1. im Wahlgebiet wahlberechtigte Personen,

2. Beschäftigte der Gemeinde für die Gemeindewahlleitung,

3. Beschäftigte der Samtgemeinde für die Samtgemeindewahl-
leitung und für die Gemeindewahlleitung der Mitgliedsge-
meinden,

4. andere Beschäftigte des Landkreises für die Kreiswahllei-
tung und

5. andere Beschäftigte der Region Hannover für die Regions-
wahlleitung.

(4) Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber und Vertrauensper-
sonen für Wahlvorschläge können nicht gleichzeitig Wahllei-
tung, Stellvertreterin oder Stellvertreter sein.

(5) Die Wahlleitung sowie die Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter haben bei der Ausübung des Amtes das Gebot der
Neutralität und Objektivität zu wahren.

§ 10

Wahlausschuss

(1) 1Für das Wahlgebiet wird ein Wahlausschuss gebildet.
2Den Vorsitz führt die Wahlleitung; sie beruft sechs weitere Mit-
glieder auf Vorschlag der im Wahlgebiet vertretenen Parteien
und Wählergruppen aus den Wahlberechtigten des Wahlge-
biets.

(2) 1Der Wahlausschuss fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit in öffentlicher Sitzung. 2Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(3) Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen weiteren Mitglieder beschlussfähig.

(4) Über jede Sitzung des Wahlausschusses wird eine Nieder-
schrift gefertigt.

(5) 1Der Wahlausschuss kann seine Beschlüsse abändern,
wenn ein begründeter Anlass besteht und der jeweilige Stand
des Wahlverfahrens dies erlaubt. 2Eine Abänderung der Fest-
stellung des Wahlergebnisses muss binnen einer Woche nach
der ersten Beschlussfassung erfolgen.

§ 11

Wahlvorstand

(1) 1Die Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samt-
gemeinde ist, und die Samtgemeinde berufen für jeden Wahl-
bezirk einen Wahlvorstand aus dem Kreis der Wahlberech-
tigten des Wahlgebiets. 2Der Wahlvorstand besteht aus der
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher, der stellvertreten-
den Wahlvorsteherin oder dem stellvertretenden Wahlvorste-
her und zwei bis sieben weiteren Mitgliedern.

(2) Bei der Berufung der weiteren Mitglieder sind Vorschläge
der im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen
möglichst zu berücksichtigen.

Zahl der zu wählen-
den Abgeordneten

Mindestzahl der 
Wahlbereiche

Höchstzahl 
der Wahlbereiche

40 bis 41

42 bis 49

50 bis 59

mehr als 59

  2

  3

  4

  5

  3.

  6.

  8.

14.
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(3) Eine Gemeinde oder eine Samtgemeinde kann ihre Be-
schäftigten auch dann in einen Wahlvorstand berufen, wenn
diese nicht im Wahlgebiet wahlberechtigt sind.

(4) 1Zur Sicherstellung der Wahldurchführung sind die Be-
hörden des Landes sowie die der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts auf Ersuchen der Gemeinden und der
Samtgemeinden verpflichtet, aus dem Kreis ihrer Bediensteten
unter Angabe von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und
Anschrift zum Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahl-
vorstände Personen zu benennen, die im Gebiet der ersuchen-
den Gemeinde oder der ersuchenden Samtgemeinde wohnen.
2Die ersuchte Stelle hat die betroffene Person über die über-
mittelten Daten und die Empfängerin zu benachrichtigen.

(5) 1Die nach den Absätzen 2 und 4 übermittelten und sonst
erhobenen Daten darf die Gemeinde oder die Samtgemeinde
auch zum Zweck der Berufung von Wahlberechtigten in den
Wahlvorstand für künftige andere Wahlen verarbeiten, sofern
die Betroffenen der Speicherung nicht widersprochen haben.
2Die Betroffenen sind auf ihr Widerspruchsrecht schriftlich
hinzuweisen.

§ 12

Tätigkeit der Wahlvorstände

(1) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher führt den
Vorsitz im Wahlvorstand.

(2) 1Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit in öffentlicher Sitzung. 2Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn außer der oder
dem Vorsitzenden mindestens zwei weitere Mitglieder anwe-
send sind.

§ 13

Wahlehrenämter

(1) 1Die weiteren Mitglieder der Wahlausschüsse und die Mit-
glieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich
aus. 2Zur Übernahme eines solchen Wahlehrenamtes ist jede
wahlberechtigte Person des Wahlgebiets verpflichtet. 3Die Be-
rufung zu einem Wahlehrenamt kann nur im Wahlprüfungs-
verfahren angefochten werden.

(2) Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber und Vertrauensper-
sonen für Wahlvorschläge können ein Wahlehrenamt nicht
innehaben.

(3) 1Die Übernahme eines Wahlehrenamtes darf aus wichti-
gem Grund abgelehnt werden. 2Insbesondere dürfen die Beru-
fung zu einem Wahlehrenamt ablehnen:

1. die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung
sowie des Landtages und der Landesregierung,

2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit
der Vorbereitung und Durchführung der Wahl oder mit der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit
betraut sind,

3. Wahlberechtigte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben,

4. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Für-
sorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in beson-
derer Weise erschwert,

5. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus drin-
gendem beruflichem Grund oder durch Krankheit oder
Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß aus-
zuüben,

6. Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden
Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten.

(4) Wer ein Wahlehrenamt wahrnimmt, hat Anspruch auf
Ersatz seines Aufwandes und seines Verdienstausfalls.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Wahlvorbereitung und Wahlvorschläge

§ 14

Landeswahlleiterin oder Landeswahlleiter, 
Landeswahlausschuss

(1) Der nach dem Niedersächsischen Landeswahlgesetz be-
rufenen Landeswahlleiterin oder dem nach dem Niedersächsi-
schen Landeswahlgesetz berufenen Landeswahlleiter obliegen

1. die ihr oder ihm durch dieses Gesetz und die Verordnung
nach § 53 Abs. 1 übertragenen Aufgaben,

2. Regelungen, die für den einheitlichen oder für den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Wahlen von Bedeutung sind oder zu
einer Erleichterung des Wahlablaufs beitragen.

(2) Der nach dem Niedersächsischen Landeswahlgesetz ge-
bildete Landeswahlausschuss wirkt bei Wahlen nach § 1 nach
Maßgabe dieses Gesetzes mit.

§ 15

— aufgehoben —

§ 16

Wahlbekanntmachung der Wahlleitung

(1) Die Wahlleitung gibt die Zahl der Abgeordneten, die
Zahl und die Abgrenzung der Wahlbereiche, die Höchstzahl
der auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerberin-
nen und Bewerber (§ 21 Abs. 4 und 5) und die Zahl der erfor-
derlichen Unterschriften für Wahlvorschläge (§ 21 Abs. 9)
spätestens am 120. Tag vor der Wahl öffentlich bekannt und
fordert zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf.

(2) In der Wahlbekanntmachung ist außerdem

1. anzugeben, wo und bis zu welchem Zeitpunkt die Wahlvor-
schläge einzureichen sind,

2. auf die Vorschriften über den Inhalt und die Form der Wahl-
vorschläge sowie auf das Erfordernis einer Wahlanzeige
(§ 22) hinzuweisen und

3. unter Berücksichtigung der Wahlbekanntmachung der Lan-
deswahlleiterin oder des Landeswahlleiters nach § 22 Abs. 2
anzugeben, für welche Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelwahlvorschläge die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10
vorliegen.

§ 17

— aufgehoben —

§ 18

Wählerverzeichnis

(1) 1Die Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samt-
gemeinde ist, oder die Samtgemeinde hat die Wahlberechtig-
ten von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis einzutragen.
2Die Wahlberechtigten können das Wählerverzeichnis ihres
Wahlbezirks vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl werktags
während der allgemeinen Öffnungszeiten einsehen. 3Das Recht
zur Einsichtnahme besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, über die eine Auskunft nach § 35 Abs. 2 des
Niedersächsischen Meldegesetzes unzulässig wäre. 4Erkennt-
nisse, die bei der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis nach
Satz 2 gewonnen wurden, dürfen nur für die Begründung eines
Berichtigungsantrages oder für die Begründung eines Wahl-
einspruchs (§ 46) verwendet werden.

(2) 1Wahlberechtigte können bei der in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Kommune oder einer von ihr beauftragten Person bis
zum Ablauf der Einsichtnahmefrist einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellen; der Antrag muss schrift-
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lich gestellt oder zur Niederschrift gegeben werden. 2Hält die
Kommune den Antrag nicht für begründet, so hat sie die Ent-
scheidung des Gemeindewahlausschusses herbeizuführen.

§ 19

Wahlschein

(1) Eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

(2) Eine wahlberechtigte Person, die in das Wählerverzeichnis
nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen Wahl-
schein,

1. wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses ver-
säumt hat, oder

2. wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist für die Berichtigung entstanden ist.

(3) Wahlscheine werden von den Gemeinden ausgegeben,
in den Samtgemeinden von der Samtgemeinde.

§ 20 

— aufgehoben —

§ 21

Wahlvorschläge

(1) Ein Wahlvorschlag kann von einer Partei im Sinne des Ar-
tikels 21 des Grundgesetzes, von einer Gruppe von Wahlberech-
tigten (Wählergruppe) oder von einer wahlberechtigten Einzel-
person eingereicht werden.

(2) 1Wahlvorschläge sind bei der zuständigen Wahlleitung
einzureichen. 2Die Einreichungsfrist endet am 48. Tag vor der
Wahl um 18.00 Uhr.

(3) 1Ein Wahlvorschlag gilt für die Wahl im gesamten Wahl-
gebiet nur dann, wenn dieses einen einzigen Wahlbereich bildet.
2Ist das Wahlgebiet in mehrere Wahlbereiche eingeteilt, so gilt
der Wahlvorschlag nur für die Wahl in einem Wahlbereich.

(4) 1Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf
mehrere Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 2Die Höchst-
zahl der auf ihm zu benennenden Bewerberinnen und Bewer-
ber liegt in Wahlgebieten mit nur einem Wahlbereich um fünf
höher als die Zahl der zu wählenden Abgeordneten. 3In den
übrigen Wahlgebieten wird sie in der Weise ermittelt, dass die
Zahl der zu wählenden Abgeordneten durch die Zahl der Wahl-
bereiche geteilt und die sich daraus ergebende Zahl um drei
erhöht wird; Bruchteile einer Zahl werden aufgerundet. 4Die
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber (§ 24 Abs. 1
und 2) muss aus dem Wahlvorschlag ersichtlich sein.

(5) Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvor-
schlag) darf den Namen nur einer wählbaren Bewerberin oder
nur eines wählbaren Bewerbers (Einzelbewerberin oder Ein-
zelbewerber) enthalten.

(6) 1Der Wahlvorschlag muss enthalten:

1. den Familiennamen, den Vornamen, den Beruf, das Geburts-
datum, den Geburtsort und die Wohnanschrift jeder Be-
werberin und jedes Bewerbers,

2. bei Wahlvorschlägen einer Partei den Namen, den sie im
Land führt, und wenn sie eine Kurzbezeichnung führt, auch
diese,

3. bei Wahlvorschlägen einer Wählergruppe ein Kennwort der
Wählergruppe und wenn sie eine Kurzbezeichnung führt,
auch diese, und

4. die Bezeichnung des Wahlgebiets und außerdem des Wahl-
bereichs, wenn das Wahlgebiet in mehrere Wahlbereiche
eingeteilt ist.

2Das Kennwort oder die Kurzbezeichnung einer Wählergruppe
(Satz 1 Nr. 3) darf nicht den Namen oder die Kurzbezeichnung
einer Partei enthalten. 3Aus dem Kennwort muss hervorge-
hen, dass es sich um eine Wählergruppe im Wahlgebiet han-
delt. 4Reicht eine Wählergruppe Wahlvorschläge in mehreren
Wahlbereichen des Wahlgebiets ein, so muss das Kennwort in
allen Wahlvorschlägen übereinstimmen.

(7) In den Wahlvorschlag einer Partei darf nur aufgenommen
werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist.

(8) In einen Wahlvorschlag kann nur aufgenommen werden,
wer seine Zustimmung schriftlich erklärt hat.

(9) 1Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet
zuständigen Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten der Wäh-
lergruppe oder von der wahlberechtigten Einzelperson unter-
zeichnet sein. 2Er muss außerdem persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein

1. für die Gemeindewahl oder die Samtgemeindewahl in einer
Gemeinde oder Samtgemeinde mit einer Einwohnerzahl

a) bis zu 2 000 von mindestens 10,

b) von 2 001 bis 20 000 von mindestens 20 und

c) von über 20 000 von mindestens 30,

2. für die Kreiswahl von mindestens 30 und

3. für die Regionswahl von mindestens 40

Wahlberechtigten des Wahlbereichs. 3Eine wahlberechtigte Per-
son darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen;
die Gemeinde oder die Samtgemeinde hat die Wahlberechti-
gung zu bestätigen. 4Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt
der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der Einreichung
des Wahlvorschlages nachzuweisen. 5Hat jemand für eine Wahl
mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind dessen
Unterschriften auf Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Ge-
meinde oder der Samtgemeinde nach der ersten Bestätigung
der Wahlberechtigung zu prüfen sind.

(10) Unterschriften nach Absatz 9 Satz 2 sind nicht erforder-
lich,

1. bei einer Partei oder Wählergruppe, die am Tag der Be-
stimmung des Wahltages in der Vertretung mit mindestens
einer Person vertreten ist, die aufgrund eines Wahlvorschla-
ges dieser Partei oder dieser Wählergruppe gewählt wor-
den ist,

2. bei einer Partei, die am Tag der Bestimmung des Wahltages
mit mindestens einer Person im Niedersächsischen Land-
tag vertreten ist, die aufgrund eines Wahlvorschlages die-
ser Partei gewählt worden ist,

3. bei einer Partei, die am Tag der Bestimmung des Wahlta-
ges im Bundestag mit mindestens einer im Land Nieder-
sachsen gewählten Person vertreten ist, die aufgrund eines
Wahlvorschlages dieser Partei gewählt worden ist, und 

4. bei einer Einzelbewerberin oder einem Einzelbewerber,
die oder der am Tag der Bestimmung des Wahltages der
Vertretung des Wahlgebiets angehört und den Sitz bei der
letzten Wahl aufgrund eines Einzelwahlvorschlages erhal-
ten hat.

(11) 1Auf dem Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensperso-
nen benannt werden. 2Fehlt diese Angabe, so gelten die Unter-
zeichnenden nach Absatz 9 Satz 1 als Vertrauenspersonen.

§ 22

Wahlanzeige

(1) 1Parteien, die die Voraussetzung des § 21 Abs. 10 Nrn. 2
und 3 nicht erfüllen, können als solche nur dann Wahlvor-
schläge einreichen, wenn sie spätestens am 90. Tag vor der
Wahl der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter ihre
Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahl-
ausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 2Der Anzeige
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sind jeweils ein Abdruck der Satzung und des Programms so-
wie ein Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Landes-
vorstand beizufügen. 3Ist ein Landesvorstand nicht bestellt, so
ist ein Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Bundes-
vorstand beizufügen.

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter fordert
die Parteien rechtzeitig vor der Wahl durch öffentliche Bekannt-
machung zur Einreichung der Wahlanzeige mit den erforder-
lichen Unterlagen auf und teilt gleichzeitig mit, für welche
Parteien die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Nrn. 2 und 3
vorliegen.

(3) Der Landeswahlausschuss stellt spätestens am 72. Tag
vor der Wahl fest, welche Vereinigungen, die nach Absatz 1
ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien an-
zuerkennen sind.

§ 23

Beschränkungen hinsichtlich der Wahlvorschläge

(1) 1Eine Person darf für die gleiche Wahl nur in einem Wahl-
vorschlag benannt werden. 2Bei der Einreichung des Wahlvor-
schlages muss eine Versicherung der benannten Person beige-
fügt sein, dass sie eine Zustimmungserklärung nach § 21 Abs. 8
nicht auch für einen anderen Wahlvorschlag bei der gleichen
Wahl abgegeben hat.

(2) Eine Partei oder Wählergruppe darf in jedem Wahlbereich
nur einen Wahlvorschlag einreichen.

§ 24

Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber

(1) 1Die Bewerberinnen und Bewerber auf Wahlvorschlägen
von Parteien und ihre Reihenfolge müssen von den im Zeit-
punkt ihres Zusammentretens wahlberechtigten Mitgliedern
der Partei in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein.
2Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mit-
gliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu be-
sonders gewählt worden sind. 3Bestehen im Wahlgebiet mehrere
Wahlbereiche, so sind die Bewerberinnen und Bewerber und
ihre Reihenfolge für alle Wahlvorschläge der Partei in einer
für das Wahlgebiet einheitlichen Versammlung der Mitglieder
oder ihrer Delegierten zu bestimmen. 4Die Parteimitglieder
oder deren Delegierte, die die Bewerberinnen und Bewerber
für die Kreis- oder Regionswahl bestimmen, können auch die
Bewerberinnen und Bewerber und ihre Reihenfolge für die
Gemeindewahl in einer kreis- oder regionsangehörigen Ge-
meinde bestimmen, sofern in dieser Gemeinde keine Parteior-
ganisation vorhanden ist. 5Die Versammlung der Delegierten
nach Satz 2 kann diese Aufgabe für einzelne Gemeinden einer
aus ihrer Mitte gebildeten Teilversammlung übertragen, die
aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss. 6Die Sätze 4
und 5 gelten für Samtgemeindewahlen entsprechend. 7Die
Abstimmung nach Satz 1 darf frühestens drei Jahre und acht
Monate, die Wahl für die Delegiertenversammlung frühestens
drei Jahre und vier Monate nach Beginn der allgemeinen
Wahlperiode der Vertretungen stattfinden. 8In den Fällen des
§ 43 a darf die Abstimmung nach Satz 1 und die Wahl für die
Delegiertenversammlung für die erstmalige Wahl der Abge-
ordneten des Samtgemeinderates frühestens zehn Monate vor
dem Beginn der nachfolgenden allgemeinen Wahlperiode statt-
finden.

(2) Für die Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber
auf Wahlvorschlägen von Wählergruppen durch deren wahl-
berechtigte Anhängerschaft gilt Absatz 1 Sätze 1 bis 3, 7 und 8
entsprechend.

(3) 1Eine Abschrift der Niederschrift über die Bestimmung
der Bewerberinnen und Bewerber mit Angaben über Ort und
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung und die Zahl
der teilnehmenden Personen ist mit dem Wahlvorschlag ein-
zureichen. 2Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Ver-
sammlung und zwei von dieser bestimmte teilnehmende

Personen gegenüber der Wahlleitung eidesstattlich zu versi-
chern, dass die Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber
und die Festlegung ihrer Reihenfolge geheim erfolgt sind.

§ 25

Rücktritt, Tod und Verlust der Wählbarkeit 
von Bewerberinnen und Bewerbern

(1) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber auf einem eingereich-
ten Wahlvorschlag kann bis zum Ablauf der Frist zur Einrei-
chung der Wahlvorschläge von der Bewerbung zurücktreten.
2Der Rücktritt ist der Wahlleitung schriftlich zu erklären und
kann nicht widerrufen werden.

(2) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber wird auf dem Wahl-
vorschlag gestrichen, wenn sie oder er vor Ablauf der Frist
nach Absatz 1 Satz 1 von der Bewerbung zurücktritt, vor die-
sem Zeitpunkt stirbt oder die Wählbarkeit verliert. 2Ist außer
ihr oder ihm keine weitere Bewerberin oder kein weiterer Be-
werber auf dem Wahlvorschlag benannt, so gilt der Wahlvor-
schlag als nicht eingereicht.

(3) 1Nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvor-
schläge ist der Tod oder der Verlust der Wählbarkeit einer Be-
werberin oder eines Bewerbers auf die Durchführung der
Wahl ohne Einfluss. 2Die auf die Bewerberin oder den Bewer-
ber entfallenden Stimmen bleiben dem Wahlvorschlag erhal-
ten.

§ 26

Änderung und Zurückziehung von Wahlvorschlägen

1Eingereichte Wahlvorschläge können bis zum Ablauf der
Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge geändert oder zu-
rückgezogen werden. 2Derartige Erklärungen sind bei der Wahl-
leitung schriftlich einzureichen, sie können nicht widerrufen
werden. 3Sie sind nur wirksam, wenn sie von mindestens zwei
Dritteln der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahl-
vorschlages abgegeben werden. 4§ 21 Abs. 10 und § 24 gelten
entsprechend.

§ 27

Vorprüfung der Wahlvorschläge und 
Mängelbeseitigung

(1) 1Die Wahlleitung hat die Wahlvorschläge sofort nach Ein-
gang zu prüfen. 2Stellt sie Mängel fest, so fordert sie eine Ver-
trauensperson unverzüglich zu ihrer Beseitigung auf.

(2) 1Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvor-
schläge können Mängel in der Zahl und Reihenfolge der Be-
werberinnen und Bewerber nicht mehr beseitigt werden. 2Das
Gleiche gilt für Mängel in der Benennung einer Bewerberin
oder eines Bewerbers, die Zweifel an deren oder dessen Identität
begründen. 3Fehlende Unterschriften nach § 21 Abs. 9 Sätze 1
und 2 und fehlende Nachweise der Wahlberechtigung nach
§ 21 Abs. 9 Satz 4 können nach Fristablauf nicht mehr beige-
bracht werden.

(3) Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge
berühren, können bis zur Entscheidung über die Zulassung
der Wahlvorschläge (§ 28) beseitigt werden.

§ 28

Zulassung und Bekanntgabe der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlausschuss beschließt über die Zulassung der
Wahlvorschläge.

(2) 1Wahlvorschläge, die den Vorschriften dieses Gesetzes
und der Verordnung nach § 53 Abs. 1 nicht entsprechen, sind
unbeschadet der Vorschriften in den Absätzen 3 und 4 nicht
zuzulassen. 2In Fällen höherer Gewalt oder bei unabwendba-
ren Zufällen kann kurzfristig Nachsicht geübt werden.
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(3) Sind nur einzelne Bewerberinnen oder Bewerber eines
Wahlvorschlages von Mängeln betroffen, so ist die Zulassung
nur insoweit zu versagen.

(4) Enthält der Wahlvorschlag mehr Bewerberinnen und
Bewerber als nach § 21 Abs. 4 und 5 zulässig ist, so sind die
über die Höchstzahl hinausgehenden, auf dem Wahlvorschlag
zuletzt aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber zu strei-
chen.

(5) Der Beschluss über die Zulassung der Wahlvorschläge
muss unbeschadet des § 10 Abs. 5 Satz 1 spätestens am 39. Tag
vor der Wahl getroffen werden.

(6) Die Wahlleitung gibt die zugelassenen Wahlvorschläge
unverzüglich öffentlich bekannt.

§ 29

Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel für die Wahl werden amtlich erstellt.

(2) Die Stimmzettel enthalten die für den Wahlbereich zu-
gelassenen Wahlvorschläge mit Parteibezeichnung oder Kenn-
wort und den Namen der Bewerberinnen und Bewerber.

(3) 1Soweit die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Nr. 1 oder 4
vorliegen, richtet sich die Reihenfolge der Wahlvorschläge nach
den Stimmenzahlen bei der letzten Wahl der Vertretung des
Wahlgebiets. 2Im Übrigen ist die Reihenfolge alphabetisch.

(4) 1Finden Kreis- und Gemeindewahlen gleichzeitig statt, so
gilt für die an der Kreiswahl teilnehmenden Parteien, Wähler-
gruppen und Einzelwahlvorschläge die Reihenfolge, die sich
bei ihnen für die Kreiswahl aus Absatz 3 ergibt, auch für die
Gemeindewahl in den zum Landkreis gehörenden Gemeinden.
2Für die übrigen Wahlvorschläge bestimmt sich die Reihenfolge
bei der Gemeindewahl auch in diesem Fall nach Absatz 3.
3Finden Regions- und Gemeindewahlen oder Kreis- und Samt-
gemeindewahlen gleichzeitig statt, so gelten die Sätze 1 und 2
entsprechend.

(5) 1Die einheitliche Reihenfolge bei gleichzeitigen Kreis- und
Gemeindewahlen (Absatz 4) gilt für diejenigen an der Kreis-
wahl teilnehmenden Wählergruppen, die mit Wählergruppen
in den zum Landkreis gehörenden Gemeinden identisch oder
mit ihnen organisatorisch zusammengeschlossen sind. 2Finden
Regions- und Gemeindewahlen oder Kreis- und Samtgemeinde-
wahlen gleichzeitig statt, so gilt Satz 1 entsprechend.

(6) Der Stimmzettel enthält jeweils drei Felder zur Stimm-
abgabe

1. für jede Liste (Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe in seiner Gesamtheit),

2. für jede Listenbewerberin oder jeden Listenbewerber (Be-
werberin oder Bewerber in dem Wahlvorschlag einer Par-
tei oder Wählergruppe),

3. für jeden Einzelwahlvorschlag.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Wahlhandlung

§ 30

Stimmabgabe

(1) 1Die wählende Person gibt ihre Stimmen in der Weise ab,
dass sie durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wem die Stim-
men gelten sollen. 2Eine wählende Person, die des Lesens un-
kundig oder durch körperliche Beeinträchtigung gehindert ist,
den Stimmzettel zu kennzeichnen oder in die Wahlurne zu le-
gen, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 3Auf
Wunsch der wählenden Person soll ein Mitglied des Wahlvor-
standes Hilfe leisten.

(2) 1Die wählende Person kann bis zu drei Stimmen verge-
ben. 2Sie kann die Stimmen verteilen auf

1. eine Liste oder verschiedene Listen,

2. eine Bewerberin oder einen Bewerber in einer Liste oder auf
einen Einzelwahlvorschlag,

3. Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste oder verschie-
dener Listen,

4. Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste oder verschie-
dener Listen und Einzelwahlvorschläge,

5. Listen, Bewerberinnen und Bewerber dieser oder anderer
Listen und Einzelwahlvorschläge.

3An die Reihenfolge der Bewerberinnen und der Bewerber in-
nerhalb einer Liste ist sie nicht gebunden. 

§ 30 a

Gültigkeit der Stimmen

(1) 1Enthält ein Stimmzettel weniger als drei Stimmen, so
berührt dies nicht die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen.
2Enthält ein Stimmzettel mehr als drei Stimmen, so sind alle
diese Stimmen ungültig. 3Werden jedoch bis zu drei Stimmen
für eine Bewerberin oder einen Bewerber oder mehrere Be-
werberinnen oder Bewerber derselben Liste und weitere Stim-
men für diese Liste abgegeben, so sind nur diejenigen für die
Liste abgegebenen Stimmen ungültig, durch die die Gesamt-
zahl von drei Stimmen überschritten wird.

(2) 1Eine Stimmabgabe ist ungültig, wenn sie einen eindeu-
tigen Wählerwillen nicht erkennen lässt oder mit einem son-
stigen wesentlichen Mangel behaftet ist. 2Bei der Briefwahl ist
sie außerdem ungültig, wenn wesentliche Verfahrensvorschrif-
ten für die Briefwahl nicht eingehalten worden sind.

(3) Die Stimmabgabe einer wählenden Person, die an der
Briefwahl teilgenommen hat, wird nicht dadurch ungültig, dass
sie vor dem Wahltag stirbt, ihr Wahlrecht verliert oder aus
dem Wahlgebiet verzieht.

§ 30 b

Wahlgeräte

(1) Zur Erleichterung der Abgabe und Zählung der Stim-
men können anstelle von Stimmzetteln und Wahlurnen (§ 32)
Wahlgeräte verwendet werden, wenn diese nach der Bauart
zugelassen sind (Absatz 2) und ihre Verwendung genehmigt
ist (Absatz 4).

(2) 1Ein Wahlgerät ist nach seiner Bauart zuzulassen, wenn
gewährleistet ist, dass das Wahlergebnis nicht verfälscht wer-
den kann und das Wahlgeheimnis gewahrt wird. 2Über die
Zulassung entscheidet das für das Kommunalwahlrecht zu-
ständige Ministerium (Fachministerium) auf Antrag des Her-
stellers des Wahlgeräts. 3Einer Zulassung nach Satz 2 bedarf
es nicht, wenn das Wahlgerät bereits für Kommunalwahlen in
einem anderen Land mit gleichartigem Wahlsystem behörd-
lich zugelassen worden ist, dabei die Voraussetzungen des
Satzes 1 geprüft worden sind und dies durch das Fachministe-
rium festgestellt worden ist.

(3) Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung
nähere Bestimmungen zu treffen über

1. die Voraussetzungen und das Verfahren für die Zulassung
eines Wahlgeräts nach seiner Bauart,

2. ein Verfahren für die Prüfung des Wahlgeräts auf die der
zugelassenen Bauart entsprechende Ausführung,

3. eine Erprobung des Wahlgeräts vor seiner Verwendung und

4. die durch die Verwendung von Wahlgeräten bedingten Be-
sonderheiten im Zusammenhang mit der Wahl.
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(4) 1Die Verwendung eines nach Absatz 2 zugelassenen
Wahlgeräts bedarf vor jeder Wahl der Genehmigung durch
das Fachministerium. 2Die Genehmigung wird nach der Be-
stimmung des Wahltages erteilt und gilt für eine einzelne
Wahl oder für mehrere Wahlen. 3Die Genehmigung gilt auch
für die Nachwahl und die Wiederholungswahl. 4Sie kann un-
ter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden.
5Das Fachministerium macht die Genehmigung öffentlich be-
kannt.

(5) Für die Stimmabgabe mit einem Wahlgerät gilt § 30
Abs. 1 Sätze 2 und 3 entsprechend.

§ 31

Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl hat die wählende Person der Gemeinde-
wahlleitung der Gemeinde, in der der Wahlschein ausgestellt
worden ist, im verschlossenen Wahlbriefumschlag

1. ihren Wahlschein,

2. ihren Stimmzettel in einem besonderen Umschlag

so rechtzeitig zuzuleiten, dass der Wahlbrief spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingeht.

(2) 1Auf dem Wahlschein hat die wählende Person eidesstatt-
lich zu versichern, dass sie den Stimmzettel persönlich gekenn-
zeichnet hat. 2Hat sich eine wählende Person zur Kennzeich-
nung des Stimmzettels einer anderen Person bedient (§ 30
Abs. 1 Satz 2), so hat die andere Person eidesstattlich zu versi-
chern, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen
der wählenden Person gekennzeichnet hat.

§ 32

Wahlurnen

Bei der Wahl sind Wahlurnen zu benutzen.

§ 33

Öffentlichkeit der Wahl, Wahlwerbung, 
Unterschriftensammlung, Wählerbefragung

(1) 1Während der Wahlzeit und der Feststellung des Wahl-
ergebnisses hat jedermann Zutritt zum Wahlraum. 2Der Wahl-
vorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum. 3Er kann
Personen, die die Ruhe oder Ordnung stören, aus dem Wahl-
raum verweisen und regelt bei Andrang den Zutritt. 4Sind
mehrere Wahlvorstände in einem Wahlraum tätig, so bestimmt
die Gemeinde oder die Samtgemeinde, welcher Wahlvorstand
die Aufgaben nach den Sätzen 2 und 3 übernimmt.

(2) Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in
dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der wählenden
Personen durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige Darstel-
lungen sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

(3) Das Ergebnis einer Wählerbefragung am Wahltag über die
getroffene Wahlentscheidung darf nicht vor Ablauf der Wahl-
zeit veröffentlicht werden.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Feststellung und Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses

§ 34

Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvor-
stand für den Wahlbezirk folgende Stimmenzahlen fest:

1. Zahl der für jede Liste (§ 29 Abs. 6 Nr. 1) abgegebenen
Stimmen,

2. Zahl der für jede Listenbewerberin oder jeden Listenbe-
werber (§ 29 Abs. 6 Nr. 2) abgegebenen Stimmen,

3. Gesamtzahl der für jede Liste und ihre Bewerberinnen und
Bewerber abgegebenen Stimmen (Summe der Stimmenzah-
len nach den Nummern 1 und 2),

4. Zahl der für jeden Einzelwahlvorschlag (§ 29 Abs. 6 Nr. 3)
abgegebenen Stimmen.

(2) 1Das Briefwahlergebnis wird in das Wahlergebnis eines
von der Gemeindewahlleitung zu bestimmenden Wahlbezirks
des jeweiligen Wahlbereichs einbezogen. 2Es darf gesondert
festgestellt werden, wenn dadurch das Wahlgeheimnis nicht
gefährdet wird.

(3) 1Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der
Stimmen. 2Der Wahlausschuss hat das Recht der Nachprüfung.

§ 35

Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbereichen

Der Wahlausschuss stellt für jeden Wahlbereich folgende
Stimmenzahlen fest:

1. Zahl der für jede Liste abgegebenen Stimmen,

2. Zahl der für jede Listenbewerberin oder jeden Listenbewer-
ber abgegebenen Stimmen,

3. Zahl der für alle Listenbewerberinnen und Listenbewerber
einer Liste abgegebenen Stimmen (Summe der Stimmen-
zahl nach Nummer 2),

4. Gesamtzahl der für jede Liste und ihre Bewerberinnen und
Bewerber abgegebenen Stimmen (Summe der Stimmen-
zahlen nach den Nummern 1 und 3),

5. Zahl der für jeden Einzelwahlvorschlag abgegebenen Stim-
men.

§ 36

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet 
mit einem Wahlbereich

(1) Der Wahlausschuss stellt die nach § 35 festgestellten
Stimmenzahlen als Wahlergebnis im Wahlgebiet fest.

(2) 1Die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze werden nach
Maßgabe der Sätze 2 bis 5 auf die Wahlvorschläge verteilt.
2Die Zahl der gültigen Stimmen, die ein Wahlvorschlag erhal-
ten hat, wird mit der Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze
vervielfacht und durch die Zahl der gültigen Stimmen für alle
Wahlvorschläge geteilt. 3Jeder Wahlvorschlag erhält zunächst
so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf ihn entfallen. 4Die weiteren
noch zu vergebenden Sitze sind den Wahlvorschlägen in der
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen. 5Bei
gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das von der Wahllei-
tung zu ziehende Los. 6Bei Wahlvorschlägen von Parteien und
Wählergruppen wird als Stimmenzahl des Wahlvorschlages
die Gesamtzahl der für die Liste und für ihre Bewerberinnen
und Bewerber abgegebenen Stimmen (§ 35 Nr. 4) zugrunde
gelegt.

(3) 1Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 der
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe, der mehr als
die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, nicht mehr als
die Hälfte der insgesamt zu vergebenden Sitze, so wird ihm
von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen ab-
weichend von Absatz 2 Sätze 4 und 5 vorab ein weiterer Sitz
zugeteilt. 2Die weiteren zu vergebenden Sitze werden nach
Absatz 2 Sätze 4 und 5 zugeteilt.

(4) Die auf den Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe entfallenden Sitze werden auf ihre Liste und auf die
Gesamtheit derjenigen ihrer Listenbewerberinnen und Listen-
bewerber, die Stimmen erhalten haben, nach Absatz 2 Sätze 2
bis 5 verteilt.
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(5) 1Die Sitze, die nach Absatz 4 auf die Gesamtheit der Lis-
tenbewerberinnen und Listenbewerber eines Wahlvorschla-
ges entfallen, werden den Bewerberinnen und Bewerbern mit
den höchsten Stimmenzahlen zugeteilt. 2Ist eine Bewerberin
oder ein Bewerber verstorben oder hat sie oder er die Wähl-
barkeit verloren, so wird der auf sie oder ihn entfallende Sitz
der Bewerberin oder dem Bewerber, die oder der bei der Sitz-
verteilung bisher unberücksichtigt geblieben ist, mit derselben
oder der nächst höchsten Stimmenzahl zugeteilt. 3Wird der Tod
oder der Verlust der Wählbarkeit erst nach der Feststellung
des Wahlergebnisses bekannt, so findet § 44 Anwendung. 4Bei
Stimmengleichheit entscheidet das von der Wahlleitung zu
ziehende Los. 5Sind nach den Sätzen 1 und 2 mehr Sitze zu
verteilen, als Listenbewerberinnen und Listenbewerber vor-
handen sind, die Stimmen erhalten haben, so gehen die weite-
ren Sitze auf die Liste über.

(6) 1Die auf die Liste einer Partei oder Wählergruppe nach
Absatz 4 entfallenden oder nach Absatz 5 Satz 5 übergehenden
Sitze werden den Listenbewerberinnen und Listenbewerbern
in der Reihenfolge zugeteilt, in der sie in der Liste aufgeführt
sind. 2Außer Betracht bleiben die Bewerberinnen oder Bewer-
ber, die nach Absatz 5 einen Sitz erhalten haben, verstorben
sind oder die Wählbarkeit verloren haben. 3Absatz 5 Satz 3
gilt entsprechend.

(7) Ergibt die Berechnung nach den Absätzen 2 und 3 mehr
Sitze für einen Wahlvorschlag, als er Bewerberinnen und Be-
werber aufweist, so bleiben die übrigen Sitze bis zum Ablauf
der Wahlperiode unbesetzt.

(8) Der Wahlausschuss stellt fest, welche Bewerberinnen und
Bewerber Sitze erhalten.

§ 37

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet 
mit mehreren Wahlbereichen

(1) 1Aufgrund der Wahlergebnisse nach § 35 stellt der Wahl-
ausschuss

1. die Gesamtstimmenzahl einer jeden Partei oder Wähler-
gruppe und

2. die Stimmenzahl eines jeden Einzelwahlvorschlages

als Wahlergebnis im Wahlgebiet fest. 2Dabei werden für Parteien
und Wählergruppen die für ihre Listen und ihre Bewerberinnen
und Bewerber abgegebenen Stimmen zusammengefasst (§ 35
Nr. 4).

(2) Die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze werden den Par-
teien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschlägen aufgrund
ihrer Gesamtstimmenzahlen (Absatz 1) nach dem Verfahren
gemäß § 36 Abs. 2 und 3 zugeteilt.

(3) Die einer Partei oder Wählergruppe nach Absatz 2 im
Wahlgebiet zugefallenen Sitze werden ihren Wahlvorschlägen
in den einzelnen Wahlbereichen entsprechend dem Verfahren
nach § 36 Abs. 2 zugeteilt.

(4) Die Zuweisung der nach Absatz 3 auf den Wahlvorschlag
einer Partei oder Wählergruppe entfallenen Sitze an die Be-
werberinnen und Bewerber dieses Wahlvorschlages richtet sich
nach § 36 Abs. 4 bis 6.

(5) 1Ergibt die Berechnung nach Absatz 3 mehr Sitze für ei-
nen Wahlvorschlag, als Bewerberinnen und Bewerber auf ihm
vorhanden sind, so erhalten die übrigen Sitze diejenigen Be-
werberinnen und Bewerber auf den Wahlvorschlägen dieser
Partei oder Wählergruppe in den anderen Wahlbereichen, die
dort keinen Sitz erhalten. 2Die Sitze werden an diese Bewerbe-
rinnen und Bewerber in der Reihenfolge der höchsten Stimmen-
zahlen vergeben. 3Bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das
durch die Wahlleitung zu ziehende Los.

(6) Der Wahlausschuss stellt fest, auf welche Bewerberinnen
und Bewerber Sitze entfallen sind.

§ 38

Ersatzpersonen

(1) Die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber des
Wahlvorschlages einer Partei oder Wählergruppe sind Ersatz-
personen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber dieses
Wahlvorschlages.

(2) 1Ersatzpersonen für die durch Personenwahl gewählten
Bewerberinnen und Bewerber (§ 36 Abs. 5 Sätze 1 und 2, § 37
Abs. 4) sind die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewer-
ber des Wahlvorschlages, die mindestens eine Stimme erhalten
haben. 2Ihre Reihenfolge richtet sich nach der Höhe der auf
sie entfallenen Stimmenzahlen. 3Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das durch die Wahlleitung zu ziehende Los.

(3) 1Ersatzpersonen für die durch Listenwahl gewählten Be-
werberinnen und Bewerber (§ 36 Abs. 6, § 37 Abs. 4) sind alle
nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvor-
schlages. 2Ihre Reihenfolge richtet sich nach der im Wahlvor-
schlag angegebenen Reihenfolge.

(4) Die Ersatzpersonen nach Absatz 3 sind in der im Wahl-
vorschlag angegebenen Reihenfolge nachrangige Ersatzperso-
nen für die durch Personenwahl gewählten Bewerberinnen
und Bewerber desselben Wahlvorschlages.

(5) 1In einem Wahlgebiet mit mehreren Wahlbereichen sind
auch die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber der
Wahlvorschläge der Partei oder Wählergruppe in den anderen
Wahlbereichen Ersatzpersonen. 2Sie sind gegenüber den Er-
satzpersonen nach den Absätzen 2 bis 4 nachrangig zu be-
rücksichtigen; ihre Reihenfolge richtet sich nach der Höhe der
auf sie entfallenen Stimmenzahlen. 3Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das durch die Wahlleitung zu ziehende Los.

(6) Der Wahlausschuss stellt die Reihenfolge der Ersatzper-
sonen fest.

§ 39

Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Die Wahlleitung gibt das Wahlergebnis und die Namen der
gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie die Namen
der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihenfolge öffentlich
bekannt.

§ 40

Annahme der Wahl

(1) 1Die Wahlleitung benachrichtigt die gewählten Personen
über ihre Wahl mit der Aufforderung, ihr innerhalb einer Wo-
che nach Zugang der Benachrichtigung mitzuteilen, ob sie die
Wahl annehmen. 2Die Erklärung ist gegenüber der Wahlleitung
schriftlich abzugeben. 3Die schriftliche Erklärung der Annahme
kann der Wahlleitung auch durch Fernkopie übermittelt wer-
den; abweichend von § 52 a ist die Vorlage des Originals nicht
erforderlich. 4Die Wahl gilt mit Beginn des nächsten Tages nach
Ablauf der Frist als angenommen, wenn die Erklärung nicht
oder nicht fristgerecht erfolgt. 5Eine Annahme unter Vorbe-
halt gilt als Ablehnung. 6Eine Ablehnung kann nicht widerru-
fen werden.

(2) 1Ist eine Person in demselben Wahlgebiet gleichzeitig
durch Direktwahl und als Abgeordnete oder Abgeordneter ge-
wählt, so benachrichtigt die Wahlleitung sie mit der Aufforde-
rung, ihr innerhalb einer Woche nach Zugang der Benach-
richtigung mitzuteilen, ob sie die Wahl als Abgeordnete oder
Abgeordneter oder die Wahl in das durch Direktwahl vermit-
telte Amt annimmt. 2Nimmt sie das Amt an, so gilt § 44 Abs. 1
entsprechend.
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S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Wahlen aus besonderem Anlass

§ 41

Nachwahl

(1) Ist im Wahlgebiet oder in einem Wahlbereich oder in ei-
nem Wahlbezirk die Wahl infolge höherer Gewalt nicht durch-
geführt worden, so ist sie nachzuholen (Nachwahl).

(2) 1Die Nachwahl muss spätestens vier Wochen nach der
Hauptwahl stattfinden. 2Den Tag der Nachwahl bestimmt die
jeweilige Vertretung. 3Finden die Kreis- und die Gemeinde-
wahl, die Kreis- und die Samtgemeindewahl oder die Regions-
und die Gemeindewahl gleichzeitig statt, so bestimmt die Lan-
deswahlleiterin oder der Landeswahlleiter den Tag der Nach-
wahl.

(3) Bei der Nachwahl wird nach den Wahlvorschlägen und
den Wählerverzeichnissen der Hauptwahl gewählt.

(4) Findet die Nachwahl nur in einem Teil des Wahlgebiets
statt, so wird entsprechend ihrem Ergebnis das Wahlergebnis
für das gesamte Wahlgebiet nach den bei der Hauptwahl an-
zuwendenden Grundsätzen neu festgestellt.

(5) Für die Nachwahl gelten im Übrigen die Vorschriften die-
ses Gesetzes.

§ 42

Wiederholungswahl

(1) Wird im Wahlgebiet oder in einem Wahlbereich oder in ei-
nem Wahlbezirk die Wahl im Wahlprüfungsverfahren (§§ 46 ff.)
für ungültig erklärt, so ist sie in dem in der Entscheidung be-
stimmten Umfang zu wiederholen (Wiederholungswahl).

(2) 1Die Wiederholungswahl muss spätestens vier Monate
nach dem rechtskräftigen Abschluss des Wahlprüfungsverfah-
rens stattfinden. 2Den Tag der Wiederholungswahl bestimmt
die jeweilige Vertretung. 3Ist die Wahl der Abgeordneten der
Vertretung insgesamt für ungültig erklärt worden, so bestimmt
der Hauptausschuss den Tag der Wiederholungswahl. 

(3) 1Findet die Wiederholungswahl binnen sechs Monaten
nach der Hauptwahl statt, so wird vorbehaltlich einer anderen
Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren nach den Wahlvor-
schlägen und den Wählerverzeichnissen der Hauptwahl gewählt.
2Sind seit der Hauptwahl mehr als sechs Monate verflossen, so
wird die Wiederholungswahl im gesamten Wahlgebiet durch-
geführt und das Wahlverfahren in allen Teilen erneuert.

(4) Findet die Wiederholungswahl nur in einem Teil des
Wahlgebiets statt, so wird entsprechend ihrem Ergebnis das
Wahlergebnis für das gesamte Wahlgebiet nach den bei der
Hauptwahl anzuwendenden Grundsätzen neu festgestellt.

(5) Ist eine Wiederholungswahl im gesamten Wahlgebiet
durchgeführt worden, so gelten für die Wahlperiode die Vor-
schriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
über die Wahlperiode nach Auflösung der Vertretung entspre-
chend.

(6) 1Die vom Landeswahlausschuss vor den allgemeinen Neu-
wahlen nach § 22 Abs. 3 getroffene Feststellung über die An-
erkennung als Partei gilt auch für die Wiederholungswahl. 2Für
Vereinigungen, für die keine Feststellung nach § 22 Abs. 3 ge-
troffen worden ist, ist das Verfahren nach § 22 Abs. 1 und 3
mit der Maßgabe durchzuführen, dass

1. die Feststellung nach § 22 Abs. 3 spätestens am 37. Tag
vor der Wahl zu treffen ist und von der Landeswahlleiterin
oder dem Landeswahlleiter allein getroffen werden kann,

wenn Zweifel hinsichtlich der Anerkennung nicht beste-
hen, und

2. die Feststellung nach § 22 Abs. 3 mit der Wirkung getrof-
fen werden kann, dass sie auch für alle weiteren Wieder-
holungswahlen bis zur Bestimmung des Wahltages für die
nächsten allgemeinen Neuwahlen gilt.

(7) Für die Wiederholungswahl gelten im Übrigen die Vor-
schriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe, dass

1. die Wahlbekanntmachung der Wahlleitung (§ 16) spätes-
tens am 64. Tag vor der Wahl erfolgt,

2. die Einreichungsfrist für die Wahlanzeige (§ 22) mit Ablauf
des 47. Tages vor der Wahl endet,

3. die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge (§ 21 Abs. 2) am
34. Tag vor der Wahl um 18.00 Uhr endet und

4. die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 28 Abs. 5) spätestens
am 30. Tag vor der Wahl erfolgt.

§ 43

Einzelne Neuwahl

(1) 1Ist die Vertretung aufgelöst, so findet eine einzelne Neu-
wahl statt. 2Die Neuwahl soll spätestens vier Monate nach
Auflösung der Vertretung stattfinden. 3Den Tag der Neuwahl
bestimmt der Hauptausschuss. 

(2) 1Eine einzelne Neuwahl findet ferner statt, wenn wäh-
rend der allgemeinen Wahlperiode eine Gemeinde, eine Samt-
gemeinde oder ein Landkreis neu gebildet wird, eine oder
mehrere Kommunen in eine andere Kommune eingegliedert
werden oder wenn im Zusammenhang mit einer Grenzände-
rung Vereinbarungen der Gebietskörperschaften oder Bestim-
mungen der Aufsichtsbehörde über eine Neuwahl getroffen
worden sind. 2Das Gleiche gilt für eine Samtgemeinde bei Auf-
nahme oder Ausscheiden von Mitgliedsgemeinden während
der allgemeinen Wahlperiode. 3Den Tag der Neuwahl bestimmt
die Aufsichtsbehörde; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Für die Wahlperiode einer nach Absatz 2 gewählten Ver-
tretung gelten die Vorschriften des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes über die Wahlperiode nach Auflö-
sung der Vertretung entsprechend.

(4) 1Wird eine Samtgemeinde nicht zum Beginn der allge-
meinen Wahlperiode gebildet, so kann in der Verordnung nach
§ 101 Abs. 1 NKomVG bestimmt werden, dass die einzelne
Neuwahl bereits stattfindet, bevor die neue Samtgemeinde ge-
bildet ist. 2Wenn dies geschieht, ist der Wahltag in der Verord-
nung nach § 101 Abs. 1 NKomVG zu bestimmen; er darf
frühestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem die
neue Samtgemeinde gebildet ist. 3Die Verordnung muss min-
destens vier Monate vor dem Wahltag in Kraft treten.

(5) Für die einzelne Neuwahl gilt § 42 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 43 a

Neuwahl bei Bildung oder Umbildung einer Samtgemeinde
zum Beginn einer Wahlperiode

1Wird eine Samtgemeinde zum Beginn der nachfolgenden
allgemeinen Wahlperiode gebildet oder umgebildet, so findet
die Wahl der Ratsfrauen und Ratsherren des neuen Samtge-
meinderates am Tag der allgemeinen Neuwahlen statt. 2Es gelten
die wahlrechtlichen Vorschriften für die allgemeinen Neu-
wahlen, soweit nicht durch Verordnung nach § 53 Abs. 1 Nr. 10
etwas anderes bestimmt ist.
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S i e b t e r  A b s c h n i t t

Ersatz von Abgeordneten, 
Ausscheiden von Ersatzpersonen

§ 44

Ersatz von Abgeordneten

(1) Lehnt eine gewählte Bewerberin oder ein gewählter Be-
werber die Wahl ab, stirbt eine Abgeordnete oder ein Abge-
ordneter oder verliert sie oder er den Sitz, so geht der Sitz nach
Maßgabe des § 38 auf die nächste Ersatzperson über.

(2) Der Sitz kann nicht auf Ersatzpersonen übergehen, die
nach der Wahl aus der Partei ausgeschieden oder Mitglied ei-
ner anderen Partei geworden sind, wenn die Partei das Aus-
scheiden oder die Mitgliedschaft in einer anderen Partei vor
dem Freiwerden des Sitzes der Wahlleitung schriftlich mitge-
teilt hat.

(3) Wird ein Sitz dadurch frei, dass eine Partei oder die Teil-
organisation einer Partei durch das Bundesverfassungsgericht
gemäß Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für verfassungs-
widrig erklärt worden ist, so kann er nicht auf eine Ersatzper-
son übergehen, die

1. Ersatzperson eines Wahlvorschlages dieser Partei oder Teil-
organisation ist oder

2. der Partei oder Teilorganisation im Zeitpunkt der Verkün-
dung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an-
gehört hat.

(4) 1Ist für die Partei oder Wählergruppe im Wahlgebiet keine
Ersatzperson mehr vorhanden, so bleibt der Sitz bis zum Ab-
lauf der Wahlperiode unbesetzt. 2Das Gleiche gilt, wenn eine
Einzelbewerberin oder ein Einzelbewerber die Wahl ablehnt
oder stirbt oder ihren oder seinen Sitz verliert.

(5) 1Die Feststellung nach den Absätzen 1 bis 4 trifft der
Wahlausschuss. 2Sie kann durch die Wahlleitung allein erfol-
gen, wenn Zweifel über die zu treffende Feststellung nicht be-
stehen.

(6) 1Die Wahlleitung benachrichtigt die Ersatzperson und
gibt den Übergang des Sitzes öffentlich bekannt. 2§ 40 Abs. 1
gilt entsprechend.

§ 45

Ausscheiden von Ersatzpersonen

(1) 1Lehnt eine Ersatzperson die Annahme eines Sitzes ab,
so scheidet sie als Ersatzperson für die Wahlperiode aus. 2Das
Gleiche gilt in Fällen des § 44 Abs. 2 und 3.

(2) 1Eine Ersatzperson kann jederzeit auf die ihr als Ersatz-
person zustehenden Rechte verzichten. 2Sie scheidet damit als
Ersatzperson für die Wahlperiode aus. 3Der Verzicht ist der
Wahlleitung schriftlich zu erklären und kann nicht widerru-
fen werden.

(3) 1Verliert eine Ersatzperson die Wählbarkeit oder wird ihr
Fehlen zur Zeit der Wahl nachträglich festgestellt, so scheidet
sie als Ersatzperson für die Wahlperiode aus. 2Das Gleiche gilt,
wenn eine Ersatzperson von einer Neufeststellung oder Be-
richtigung des Wahlergebnisses betroffen wird.

(4) Wer die Wahl in ein durch Direktwahl vermitteltes Amt
annimmt, scheidet als Ersatzperson nach § 38 Abs. 1 aus.

(5) 1Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 gegeben sind, trifft der Wahlausschuss. 2Sie kann
durch die Wahlleitung allein erfolgen, wenn Zweifel über die
zu treffende Feststellung nicht bestehen. 3Die Wahlleitung be-
nachrichtigt die ausgeschiedene Ersatzperson über die Fest-
stellung nach Satz 1 oder 2.

D r i t t e r  T e i l

Direktwahl

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeines

§ 45 a

Anwendung von Vorschriften über die Wahl 
der Abgeordneten

Auf die Direktwahl finden die Vorschriften dieses Gesetzes
entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den § 45 b
bis 45 o oder aus dem Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetz etwas anderes ergibt.

§ 45 b

Wahltag, Wahlzeit, Wahlbekanntmachung

(1) Die einzelne Direktwahl und die Abwahl finden an ei-
nem Sonntag in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.

(2) Die Vertretung bestimmt den Wahltag der einzelnen Di-
rektwahl und den Tag der Abwahl.

(3) 1Ist eine Stichwahl durchzuführen, so findet diese am
zweiten Sonntag nach dem Tag der allgemeinen Direktwahlen
oder der einzelnen Direktwahl statt. 2Die Vertretung kann ei-
nen anderen Sonntag als Wahltag bestimmen, wenn besondere
Umstände dies erfordern. 3Absatz 1 gilt entsprechend.

(4) 1Die Wahlleitung macht den Tag der allgemeinen Direkt-
wahlen oder der einzelnen Direktwahl und den Tag einer etwai-
gen Stichwahl spätestens am 120. Tag vor der Wahl öffentlich
bekannt. 2Zugleich fordert sie zur Einreichung der Wahlvor-
schläge auf und gibt die Zahl der erforderlichen Unterschrif-
ten für die Wahlvorschläge (§ 45 d Abs. 3) öffentlich bekannt.

§ 45 c

Wahlleitung und Wahlausschuss

Die Aufgaben der Wahlleitung und die Aufgaben des Wahl-
ausschusses nehmen die nach § 9 berufene Wahlleitung und
der nach § 10 gebildete Wahlausschuss wahr.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Erste Wahl

§ 45 d

Bewerberbestimmung, Wahlvorschläge

(1) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf frühestens drei
Jahre und acht Monate nach Beginn der allgemeinen Wahlpe-
riode der Abgeordneten bestimmt werden. 2Wird sie oder er
von einer Delegiertenversammlung bestimmt, so darf die Wahl
der Delegierten frühestens drei Jahre und vier Monate nach
Beginn der Wahlperiode stattfinden. 3In den Fällen des § 43 a
dürfen für die Wahl einer Samtgemeindebürgermeisterin oder
eines Samtgemeindebürgermeisters die Bestimmung einer Be-
werberin oder eines Bewerbers und die Wahl der Delegierten
zu der Delegiertenversammlung nach Satz 2 frühestens zehn
Monate vor dem Beginn der nachfolgenden allgemeinen Wahl-
periode stattfinden. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für einzelne
Direktwahlen.

(2) 1§ 21 Abs. 1 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass
eine wählbare Einzelperson sich auch dann vorschlagen kann,
wenn sie nicht wahlberechtigt ist. 2Jeder Wahlvorschlag darf
den Namen nur einer wählbaren Bewerberin oder eines wähl-
baren Bewerbers enthalten.

(3) 1Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet
zuständigen Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten der Wähler-
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gruppe, von der wahlberechtigten Einzelperson oder, bei einem
Wahlvorschlag einer nicht wahlberechtigten, aber wählbaren
Einzelperson (Absatz 2 Satz 1), von dieser selbst unterzeich-
net sein. 2Er muss außerdem persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein von mindestens fünfmal, für die Wahl in
Gemeinden und Samtgemeinden mit bis zu 9 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern von mindestens dreimal so viel Wahl-
berechtigten des Wahlgebiets, wie der Vertretung Abgeordnete
angehören. 3Eine wahlberechtigte Person darf für jede Direkt-
wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; die Gemeinde
oder die Samtgemeinde hat die Wahlberechtigung zu bestätigen.
4Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvor-
schlages nachzuweisen. 5Hat jemand für eine Direktwahl mehr
als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind dessen Unter-
schriften auf Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Gemeinde
oder der Samtgemeinde nach der ersten Bestätigung der Wahl-
berechtigung zu prüfen sind.

(4) 1Unterschriften nach Absatz 3 Satz 2 sind nicht erforder-
lich für die bisherige Amtsinhaberin oder den bisherigen Amts-
inhaber. 2Das Gleiche gilt bei der erstmaligen Direktwahl aus
Anlass der Neubildung oder Eingliederung einer Gemeinde,
einer Samtgemeinde oder eines Landkreises für alle bisheri-
gen hauptamtlichen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber der
aufgelösten Körperschaften oder der eine Samtgemeinde bil-
denden Gemeinden. 3Das Gleiche gilt auch für die Direktwahl
aus Anlass der Aufnahme einer Gemeinde in eine Samtge-
meinde für die bisherige Amtsinhaberin oder den bisherigen
Amtsinhaber der Gemeinde. 4Im Übrigen gilt § 21 Abs. 10 ent-
sprechend.

(5) 1Niemand darf für mehrere gleichzeitig stattfindende Di-
rektwahlen vorgeschlagen werden. 2Bei der Einreichung des
Wahlvorschlages muss eine Versicherung der benannten Person
beigefügt sein, dass sie eine Zustimmungserklärung entspre-
chend § 21 Abs. 8 nicht auch für einen anderen Wahlvorschlag
für eine Direktwahl abgegeben hat.

(6) 1Ist ein Wahlvorschlag bei der Wahlleitung eingereicht,
so kann die Bewerberin oder der Bewerber von der Bewerbung
bis zum Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge
zurücktreten. 2Der Rücktritt ist der Wahlleitung schriftlich zu
erklären und kann nicht widerrufen werden. 3Der Wahlvor-
schlag gilt als nicht eingereicht. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn
eine Bewerberin oder ein Bewerber vor Ablauf der Frist zur
Einreichung der Wahlvorschläge stirbt oder die Wählbarkeit
verliert. 5Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber nach Ab-
lauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge, aber
vor Beginn der Wahlzeit stirbt oder die Wählbarkeit verliert,
findet eine neue Direktwahl (§ 45 n) statt; dies ist vom Wahl-
ausschuss festzustellen.

(7) 1Ist kein Wahlvorschlag für die Wahl fristgerecht einge-
reicht oder zugelassen worden, so stellt der Wahlausschuss fest,
dass eine neue Direktwahl (§ 45 n) durchzuführen ist. 2Die
Wahlleitung hat die Feststellung öffentlich bekannt zu machen.

(8) 1Die letzte vom Landeswahlausschuss vor allgemeinen
Neuwahlen nach § 22 Abs. 3 getroffene Feststellung über die
Anerkennung als Partei gilt auch für die Direktwahl. 2§ 42
Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 45 e

Stimmzettel, Stimmabgabe

(1) 1Der Stimmzettel enthält jeweils ein Feld für die zugelas-
senen Wahlvorschläge mit dem Namen der Bewerberin oder
des Bewerbers und der Parteibezeichnung oder dem Kennwort.
2Wird die bisherige Amtsinhaberin oder der bisherige Amtsin-
haber erneut zur Wahl vorgeschlagen, so steht sie oder er an
erster Stelle auf dem Stimmzettel. 3Es schließen sich die Be-
werberinnen und Bewerber auf Wahlvorschlägen von Parteien
und Wählergruppen sowie die Bewerberinnen und Bewerber
auf Einzelwahlvorschlägen an, die die Voraussetzungen nach
§ 21 Abs. 10 Nr. 1 oder 4 erfüllen; ihre Reihenfolge richtet
sich nach den Stimmenzahlen bei der letzten Wahl der Vertre-

tung. 4Im Übrigen ist die Reihenfolge alphabetisch. 5Steht nur
eine Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl, so sieht der
Stimmzettel ein Feld für eine Ja-Stimme und ein Feld für eine
Nein-Stimme vor.

(2) 1Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
dass sie durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wem die Stimme
gelten soll. 2Im Fall des Absatzes 1 Satz 5 gibt sie ihre Stimme
in der Weise ab, dass sie das Feld für die Ja-Stimme oder die
Nein-Stimme entsprechend Satz 1 kennzeichnet.

§ 45 f

Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken

1Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand
für den Wahlbezirk die Zahl der Stimmen fest, die für jeden
Wahlvorschlag abgegeben worden sind. 2§ 34 Abs. 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 45 g

Feststellungen des Wahlergebnisses im Wahlgebiet

(1) Der Wahlausschuss stellt für jeden Wahlvorschlag die
Summe der nach § 45 f festgestellten Stimmenzahlen als Wahl-
ergebnis im Wahlgebiet fest.

(2) 1Sind mehrere Wahlvorschläge zugelassen, so stellt der
Wahlausschuss fest, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber ge-
wählt ist oder ob und zwischen welchen Personen eine Stich-
wahl erforderlich ist. 2Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der
gültigen Stimmen erhalten hat. 3Erfüllt keine Person die Vor-
aussetzung des Satzes 2, so findet eine Stichwahl zwischen
den beiden Personen statt, die bei der Wahl die meisten Stim-
men erhalten haben. 4Bei Stimmengleichheit entscheidet das
von der Wahlleitung zu ziehende Los, wer an der Stichwahl
teilnimmt. 5Verzichtet eine Person durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber der Wahlleitung bis zum Beginn der Sitzung
des Wahlausschusses auf die Teilnahme an der Stichwahl, so
stellt der Wahlausschuss fest, dass die Stichwahl mit der ver-
bliebenen Person stattfindet, oder, wenn beide Teilnahmebe-
rechtigten verzichten, dass eine neue Direktwahl (§ 45 n) durch-
zuführen ist. 

(3) 1Gibt es nur einen zugelassenen Wahlvorschlag, so ist die
vorgeschlagene Person gewählt, wenn sie mehr Ja-Stimmen als
Nein-Stimmen erhalten hat. 2Erhält die vorgeschlagene Person
nicht die nach Satz 1 erforderlichen Stimmen, so wird eine
neue Direktwahl (§ 45 n) durchgeführt. 3Der Wahlausschuss
stellt fest, ob die Person gewählt ist oder ob eine neue Direkt-
wahl durchzuführen ist.

(4) Die Wahlleitung hat die Feststellungen nach den Absät-
zen 1 bis 3 öffentlich bekannt zu machen.

§ 45 h

Annahme der Wahl

1§ 40 Abs. 1 Sätze 1, 5 und 6 gilt entsprechend. 2Die gewähl-
te Person hat der Wahlleitung innerhalb einer Woche nach
Zugang der Benachrichtigung schriftlich mitzuteilen, ob sie
die Wahl annimmt. 3Gibt die gewählte Person bis zum Ablauf
der gesetzten Frist keine Erklärung ab, so gilt die Wahl als nicht
angenommen. 4Nimmt die gewählte Person die Wahl nicht an,
so findet eine neue Direktwahl (§ 45 n) statt; dies ist vom Wahl-
ausschuss festzustellen.

§ 45 i

Wahl bei vorzeitigem Ausscheiden der Amtsinhaberin 
oder des Amtsinhabers

(1) Bei den nach § 80 Abs. 2 Satz 1 oder 2 NKomVG durch-
zuführenden Wahlen

1. muss die Wahlbekanntmachung nach § 45 b Abs. 4 Satz 1
spätestens am 64. Tag vor der Wahl erfolgen,
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2. endet die Einreichungsfrist für eine Wahlanzeige nach § 22
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 42 Abs. 6 Satz 2 und
§ 45 a mit Ablauf des 47. Tages vor der Wahl,

3. endet die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge nach
§ 21 Abs. 2 in Verbindung mit § 45 a am 34. Tag vor der
Wahl um 18.00 Uhr und

4. ist der Beschluss über die Zulassung der Wahlvorschläge
nach § 28 Abs. 5 in Verbindung mit § 45 a spätestens am
30. Tag vor der Wahl zu treffen.

(2) Absatz 1 findet im Fall des § 80 Abs. 2 Satz 4 NKomVG
keine Anwendung.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Stichwahl, Wiederholungswahl, neue Direktwahl, Abwahl

§ 45 j

Allgemeine Regelungen zur Stichwahl

(1) 1Ist eine Stichwahl erforderlich, so macht die Wahlleitung
unverzüglich nach den Feststellungen des Wahlausschusses
nach § 45 g Abs. 2 den Tag der Stichwahl und die Namen der
beiden an der Stichwahl teilnehmenden Personen unter An-
gabe ihrer Stimmenzahl öffentlich bekannt. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn nur eine Person an der Stichwahl teilnimmt.

(2) Die §§ 45 e, 45 f und 45 h sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 45 k

Wählerverzeichnis für die Stichwahl

1Für die Stichwahl gilt das Wählerverzeichnis der ersten
Wahl mit der Maßgabe, dass

1. Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind und die für die erste Wahl einen Wahlschein erhal-
ten haben, und

2. Personen, die erst für die Stichwahl wahlberechtigt werden,

von Amts wegen nachzutragen sind. 2Das Wählerverzeichnis
kann unter Einbeziehung der zulässigen Nachträge neu ausge-
fertigt werden.

§ 45 l

Ergebnis der Stichwahl

(1) 1Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen
Stimmen erhalten hat. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das
von der Wahlleitung zu ziehende Los. 3Nimmt nur eine Per-
son an der Stichwahl teil, so ist diese gewählt, wenn sie mehr
Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhalten hat. 4Erhält diese Per-
son nicht die nach Satz 3 erforderlichen Stimmen, so wird
eine neue Direktwahl (§ 45 n) durchgeführt.

(2) 1Der Wahlausschuss stellt fest, wer gewählt ist. 2Hat nur
eine Person an der Stichwahl teilgenommen, so stellt der Wahl-
ausschuss fest, ob sie gewählt ist oder ob eine neue Direktwahl
(§ 45 n) durchzuführen ist.

(3) Die Wahlleitung hat die Feststellungen nach den Absät-
zen 1 und 2 öffentlich bekannt zu machen.

§ 45 m

Wiederholungswahl

(1) 1Die Stichwahl findet nicht statt, wenn eine Bewerberin
oder ein Bewerber, die oder der nach § 45 g Abs. 2 zur Teil-
nahme an einer Stichwahl berechtigt wäre, vor Durchführung
der Stichwahl durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit ausge-
schieden ist. 2Die Direktwahl ist in diesem Fall insgesamt zu
wiederholen. 3Der Wahlausschuss stellt fest, dass eine Wie-
derholungswahl stattfindet. 4Die Wahlleitung hat die Feststel-

lung öffentlich bekannt zu machen. 5Die Wiederholungswahl
darf frühestens zwei Monate und muss spätestens vier Monate
nach der vom Wahlausschuss getroffenen Feststellung statt-
finden.

(2) 1Wer eine Person vorgeschlagen hat, die nach Absatz 1
Satz 1 ausgeschieden ist, kann einen neuen Wahlvorschlag bis
zum 34. Tag vor der Wahl einreichen. 2Die Entscheidung über
die Zulassung des Wahlvorschlages muss spätestens am 30. Tag
vor der Wahl getroffen werden. 3Die Vorschriften über die Zu-
lassung und die Bekanntgabe der Wahlvorschläge zur ersten
Wahl gelten entsprechend.

§ 45 n

Neue Direktwahl

(1) 1Eine neue Direktwahl ist durchzuführen, wenn

1. nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvor-
schläge, aber vor Beginn der Wahlzeit eine Bewerberin oder
ein Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert (§ 45 d
Abs. 6 Satz 5),

2. kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist (§ 45 d Abs. 7
Satz 1),

3. nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist und die Be-
werberin oder der Bewerber nicht die nach § 45 g Abs. 3
Satz 1 erforderliche Stimmenzahl erhalten hat (§ 45 g Abs. 3
Satz 2), 

4. nur eine Bewerberin oder ein Bewerber an der Stichwahl
teilnimmt und nicht mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen
erhalten hat (§ 45 l Abs. 1 Satz 4),

5. beide an der Stichwahl Teilnahmeberechtigten auf die Teil-
nahme an der Stichwahl verzichtet haben (§ 45 g Abs. 2
Satz 5) oder

6. die gewählte Person die Wahl nicht annimmt (§ 45 h
Satz 4).

2Die Wahl nach Satz 1 Nr. 1 ist innerhalb von drei Monaten,
die Wahlen nach Satz 1 Nrn. 2 bis 6 sind innerhalb von sechs
Monaten durchzuführen. 3Das Wahlverfahren einschließlich
der Wahlvorbereitung ist neu durchzuführen. 4Abweichend von
Satz 3 bleiben bei einer Wahl nach Satz 1 Nr. 1 zugelassene
Wahlvorschläge gültig, wenn sie unverändert bleiben.

(2) 1§ 42 Abs. 6 und 7 Nrn. 1, 3 und 4 ist entsprechend an-
zuwenden. 2Die Wahlleitung gibt die zugelassenen Wahlvor-
schläge unverzüglich öffentlich bekannt.

§ 45 o

Abwahl

(1) Die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger über eine
Abwahl muss innerhalb von vier Monaten nach der Beschluss-
fassung der Vertretung nach § 82 Abs. 2 NKomVG stattfinden.

(2) Die Wahlleitung macht den Tag der Entscheidung über
die Abwahl unverzüglich öffentlich bekannt.

(3) 1Die Stimmzettel enthalten den Namen der Amtsinhabe-
rin oder des Amtsinhabers, die zu entscheidende Abwahlfrage
sowie ein Feld für eine Ja-Stimme und ein Feld für eine Nein-
Stimme. 2Zusätze sind unzulässig.

(4) Eine Amtsinhaberin oder ein Amtsinhaber ist abgewählt,
wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen Ja-Stimmen sind und
mindestens 25 vom Hundert der Wahlberechtigten für die Ab-
wahl gestimmt haben.

(5) Der Wahlausschuss stellt das Ergebnis der Entscheidung
über die Abwahl fest; die Wahlleitung macht es öffentlich be-
kannt.

(6) Die §§ 8, 11 bis 13, 18, 19, 29 Abs. 1, § 30 a Abs. 2 und 3,
§§ 30 b, 31 bis 33, 34 Abs. 2 und 3, §§ 41, 42 Abs. 1 bis 4, § 45 e
Abs. 2 und § 45 f sind entsprechend anzuwenden.
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V i e r t e r  T e i l

Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates,
des Ortsrates und der Einwohnervertretung

§ 45 p

Allgemeines

Für die Wahlen der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der
Ortsräte und der Einwohnervertretungen gelten die Vorschrif-
ten des Zweiten Teils über die Gemeindewahl entsprechend,
soweit sich nicht aus den §§ 45 q und 45 r dieses Gesetzes oder
aus § 91 Abs. 2 und 4 NKomVG etwas anderes ergibt.

§ 45 q

Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates 
und des Ortsrates

(1) Wahlbezirke für die Gemeindewahl sind zugleich Wahl-
bezirke für die Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates und
des Ortsrates.

(2) § 21 Abs. 9 Satz 2 ist für die Wahl der Mitglieder des Stadt-
bezirksrates oder des Ortsrates mit der Maßgabe anzuwenden,
dass sich die Zahl der erforderlichen Unterschriften 

1. für Wahlvorschläge für die Wahl der Mitglieder des Stadt-
bezirksrates nach der Einwohnerzahl des Stadtbezirks,

2. für Wahlvorschläge für die Wahl der Mitglieder des Orts-
rates nach dem auf die Ortschaft entfallenden Teil der für
die Gemeindewahl maßgebenden Einwohnerzahl

bestimmt.

(3) 1Die für die Gemeindewahl wahlberechtigten Parteimit-
glieder oder deren Delegierte (§ 24) können auch die Bewerbe-
rinnen und Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl der
Mitglieder des Stadtbezirksrates oder des Ortsrates bestimmen,
sofern in dem Stadtbezirk oder in der Ortschaft keine Partei-
organisation vorhanden ist. 2Für die Bestimmung des Wahl-
vorschlages einer Wählergruppe gilt Satz 1 entsprechend.

§ 45 r

Wahl der Mitglieder der Einwohnervertretung

(1) 1Bezirkswahlleitung im Sinne des § 2 Abs. 7 Nr. 5 ist die
Bezirksvorsteherin oder der Bezirksvorsteher. 2Die Vertreterin
oder der Vertreter im Amt ist Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter.

(2) 1Ist die Bezirksvorsteherin oder der Bezirksvorsteher in
dem gemeindefreien Bezirk Wahlbewerberin oder Wahlbewer-
ber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag, so beruft
der Kreistag die Wahlleiterin oder den Wahlleiter. 2Für die Ver-
treterin oder den Vertreter im Amt gilt Satz 1 entsprechend.

F ü n f t e r  T e i l

Wahlprüfung und Wahlkosten

§ 46

Wahleinspruch

(1) 1Gegen die Gültigkeit einer Wahl nach § 1 Abs. 1 kann
Einspruch erhoben werden (Wahleinspruch). 2Der Wahlein-
spruch kann nur damit begründet werden, dass die Wahl nicht
den Vorschriften dieses Gesetzes oder der Verordnung nach
§ 53 Abs. 1 entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder
in unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden
ist. 3Einspruchsberechtigt sind

1. jede in dem jeweiligen Wahlgebiet wahlberechtigte Person,

2. jede Partei oder Wählergruppe, die für die betreffende Wahl
einen Wahlvorschlag eingereicht hat,

3. die für die betreffende Wahl zuständige Wahlleitung,

4. die für das jeweilige Wahlgebiet zuständigen Kommunal-
aufsichtsbehörden sowie

5. die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter.
4Gegen die Gültigkeit einer Direktwahl können auch Bewerbe-
rinnen oder Bewerber, die an der Direktwahl teilgenommen
haben, sowie Bewerberinnen oder Bewerber nicht zugelassener
Wahlvorschläge Wahleinspruch erheben. 5Ein Wahleinspruch,
mit der eine Person geltend macht, dass sie nicht im Wähler-
verzeichnis eingetragen sei, ist unbegründet, wenn sie insoweit
keinen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses ge-
stellt hat.

(2) Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar
auf das Wahlverfahren beziehen, können nur mit einem Wahl-
einspruch angefochten werden.

(3) 1Der Wahleinspruch ist bei der nach § 2 Abs. 7 zuständigen
Wahlleitung innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich einzu-
reichen oder zur Niederschrift zu erklären. 2Die Wahlleitung
legt den Wahleinspruch mit ihrer Stellungnahme unverzüglich
der für die Wahlprüfungsentscheidung zuständigen Vertretung
oder Einwohnervertretung vor. 3Einen eigenen Wahleinspruch
richtet die Wahlleitung unmittelbar an die in Satz 2 genannte
Stelle. 4Ist die Vertretung oder Einwohnervertretung neu ge-
wählt, so entscheidet diese.

(4) Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 47

Verfahren der Wahlprüfung

(1) 1Die Vertretung oder die Einwohnervertretung beschließt
nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses, bei einer Di-
rektwahl im Fall einer erforderlichen Stichwahl nach der Be-
kanntmachung des Ergebnisses der Stichwahl über den Wahl-
einspruch (Wahlprüfungsentscheidung). 2Sie verhandelt und
beschließt hierüber in öffentlicher Sitzung.

(2) 1In der Verhandlung sind die Beteiligten auf Antrag zu
hören. 2Beteiligte sind 

1. die Wahlleitung,

2. die Person, die den Wahleinspruch erhoben hat, und

3. die Personen, gegen deren Wahl der Wahleinspruch unmit-
telbar gerichtet ist.

(3) Personen, die nach Absatz 2 Satz 2 am Verfahren betei-
ligt sind, dürfen an der Beschlussfassung nicht teilnehmen.

§ 48

Inhalt der Wahlprüfungsentscheidung

(1) Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen, wenn er

1. unzulässig oder zulässig, aber unbegründet ist oder

2. zwar zulässig und begründet ist, aber der Rechtsverstoß auch
im Zusammenhang mit anderen Rechtsverstößen das Wahl-
ergebnis nicht oder nur unwesentlich beeinflusst hat.

(2) Ist ein Wahleinspruch nicht nach Absatz 1 zurückzuwei-
sen, so wird

1. das Wahlergebnis neu festgestellt oder berichtigt oder

2. die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt.

(3) Die Wahlprüfungsentscheidung ist zu begründen.

§ 49

Zustellung der Entscheidung und Rechtsmittel

(1) Die Wahlprüfungsentscheidung ist den Beteiligten, den
Kommunalaufsichtsbehörden und der Landeswahlleiterin oder
dem Landeswahlleiter innerhalb von zwei Wochen nach der
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Beschlussfassung mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung
zuzustellen.

(2) Gegen die Wahlprüfungsentscheidung können diejenigen,
denen die Entscheidung zuzustellen ist, innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht erheben.

§ 49 a

Einspruch gegen Feststellungen in Bezug auf den Ersatz 
von Abgeordneten sowie 

das Ausscheiden von Ersatzpersonen

(1) 1Gegen die nach § 44 Abs. 5 Satz 1 oder 2 zu treffende
Feststellung nach § 44 Abs. 1 bis 4 und die nach § 45 Abs. 5
Satz 1 oder 2 zu treffende Feststellung der Voraussetzungen nach
§ 45 Abs. 1 bis 4 kann Einspruch erhoben werden. 2Der Ein-
spruch ist zu begründen. 3Einspruchsberechtigt ist die von der
Feststellung betroffene Person. 4Bei Feststellungen nach § 44
Abs. 1 bis 4 gilt § 46 Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 5Der Einspruch
ist bei der nach § 2 Abs. 7 zuständigen Wahlleitung mit Be-
gründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu
erklären. 6Der Einspruch ist mit Begründung innerhalb von
zwei Wochen einzureichen. 7Die Einspruchsfrist beginnt für
die Einspruchsberechtigten nach Satz 3 mit der Benachrichti-
gung und für die Einspruchsberechtigten nach Satz 4 mit der
öffentlichen Bekanntmachung nach § 44 Abs. 6. 8Der Ein-
spruch hat keine aufschiebende Wirkung.

(2) 1Die Wahlleitung legt den Einspruch mit ihrer Stellung-
nahme unverzüglich der Vertretung oder der Einwohnerver-
tretung vor, diese entscheidet über den Einspruch in ihrer
nächsten Sitzung. 2§ 47 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gilt entspre-
chend.

(3) 1Der Einspruch wird zurückgewiesen, wenn er unzuläs-
sig oder zulässig, aber unbegründet ist. 2Ist der Einspruch be-
gründet, so wird festgestellt, dass

1. die Ersatzperson nicht Abgeordnete oder Abgeordneter
oder nicht Mitglied des Stadtbezirksrats, des Ortsrats oder
der Einwohnervertretung geworden ist oder

2. die Person nicht als Ersatzperson ausgeschieden ist.
3Die Entscheidung ist zu begründen. 4§ 49 gilt entsprechend.

§ 50

Wahlkosten

(1) Die Gemeinde trägt die ihr entstehenden Kosten für die
Gemeindewahl und für die Wahl der Mitglieder der Stadtbe-
zirksräte oder der Ortsräte.

(2) Die Samtgemeinde trägt die ihr entstehenden Kosten für
die Samtgemeindewahl.

(3) Der öffentlich-rechtlich Verpflichtete trägt die Kosten für
die Wahl der Mitglieder der Einwohnervertretung.

(4) Der Landkreis trägt die ihm, den Gemeinden, den Samt-
gemeinden und den gemeindefreien Bezirken entstehenden Kos-
ten für die Kreiswahl.

(5) Die Region Hannover trägt die ihr und den Gemeinden
entstehenden Kosten für die Regionswahl.

(6) 1Der Landkreis erstattet den Gemeinden, den Samtge-
meinden und dem öffentlich-rechtlich Verpflichteten die durch
die Kreiswahl veranlassten notwendigen Ausgaben durch ei-
nen festen Betrag je wahlberechtigte Person. 2Ein Teil der Aus-
gaben kann unabhängig von der Zahl der Wahlberechtigten
durch einen Grundbetrag abgegolten werden. 3Bei der Festset-
zung werden laufende persönliche und sächliche Kosten und
Kosten für die Benutzung von Räumen und Einrichtungen der
Gemeinden, Samtgemeinden und des öffentlich-rechtlich Ver-
pflichteten nicht berücksichtigt. 4Finden Gemeinde-, Samtge-
meindewahlen, Wahlen der Mitglieder der Einwohnervertre-
tungen und Kreiswahlen am gleichen Tag statt, so gelten die

Wahlkosten der Gemeinden, der Samtgemeinden und des öf-
fentlich-rechtlich Verpflichteten als je zur Hälfte durch die
Gemeinde-, Samtgemeindewahl oder die Wahl der Mitglieder
der Einwohnervertretung und Kreiswahl entstanden. 5Für die
Regionswahl gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.

(7) Für die Direktwahlen gelten die Absätze 1, 2 und 4 bis 6
entsprechend.

(8) Die Kosten des Wahlprüfungsverfahrens gehören zu den
Wahlkosten nach den Absätzen 1 bis 5 und 7.

S e c h s t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 50 a

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 ein Ehrenamt nicht wahrnimmt,
ohne dass dafür ein wichtiger Grund (§ 13 Abs. 3) vorliegt,
oder

2. entgegen § 33 Abs. 3 das Ergebnis einer Wählerbefragung
am Wahltag über die getroffene Wahlentscheidung vor Ab-
lauf der Wahlzeit veröffentlicht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit
einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die Ordnungswidrigkeit nach
Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahn-
det werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1

a) die Gemeinde, die Samtgemeinde oder der gemeinde-
freie Bezirk in Bezug auf die von ihr oder ihm berufe-
nen Mitglieder des jeweiligen Wahlvorstandes,

b) die jeweilige Wahlleitung in Bezug auf die von ihr be-
rufenen weiteren Mitglieder des jeweiligen Wahlaus-
schusses 

sowie

2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 die für die
betreffende Wahl zuständige Wahlleitung.

§ 51

Wahlstatistik

(1) 1Die Ergebnisse der Wahlen zu den Vertretungen sind
statistisch zu bearbeiten. 2Das Nähere hierzu bestimmt die Lan-
deswahlleiterin oder der Landeswahlleiter.

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter kann
bestimmen, dass in ausgewählten Wahlbezirken repräsentative
Wahlstatistiken über 

1. die Wahlbeteiligung nach Geburtsjahresgruppen und Ge-
schlecht,

2. Geschlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten
und der wählenden Personen unter Berücksichtigung der
Stimmenabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge

zu erstellen sind.

(3) 1Erhebungsmerkmale für die Statistiken nach Absatz 2
sind Geschlecht, Geburtsjahresgruppe, Teilnahme an der Wahl,
Wahlscheinvermerk, abgegebene Stimmen und ungültige Stim-
men. 2Hilfsmerkmale sind Gemeinde, Wahlbereich und Wahl-
bezirk. 3Auskunftspflichtig sind die Gemeinden.

(4) 1Die für die Statistiken gemäß Absatz 2 ausgewählten
Wahlbezirke müssen wenigstens 300 Wahlberechtigte umfas-
sen. 2Die Statistik nach Absatz 2 Nr. 1 wird durch Auszählung
der Wählerverzeichnisse durchgeführt. 3Für diese Statistik sind
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höchstens zehn Geburtsjahresgruppen zu bilden, in denen je-
weils mindestens drei Geburtsjahrgänge zusammenzufassen
sind. 4Die Statistik nach Absatz 2 Nr. 2 ist unter Verwendung
von Stimmzetteln mit Unterscheidungsbezeichnungen nach
Geschlecht und Geburtsjahresgruppe oder unter Verwendung
entsprechend geeigneter Wahlgeräte durchzuführen. 5Für diese
Statistik sind höchstens fünf Geburtsjahresgruppen zu bilden,
in denen jeweils mindestens sieben Geburtsjahrgänge zusam-
menzufassen sind. 6Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete
Stimmzettel dürfen nicht zusammengeführt werden. 7Für die
Vernichtung der Stimmzettel gelten die wahlrechtlichen Vor-
schriften.

(5) 1Die Durchführung der Wahlstatistiken gemäß Absatz 2
ist nur zulässig, wenn das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.
2Ihre Durchführung darf nur in Gemeinden erfolgen, die durch
personelle, organisatorische und technische Maßnahmen eine
Trennung der für die Statistik zuständigen Organisationsein-
heit von den anderen Organisationseinheiten sichergestellt
haben. 3Diese Trennung ist nur so weit und nur so lange erfor-
derlich, wie personenbezogene Einzelangaben in der für die
Statistik zuständigen Organisationseinheit vorhanden sind.

(6) 1Die Veröffentlichung der Wahlstatistiken gemäß Absatz 2
ist dem Land vorbehalten. 2Ergebnisse für einzelne Wahlbezirke
dürfen nicht bekannt gegeben werden.

(7) Das Land erstattet den Gemeinden die durch die Erhe-
bung nach Absatz 2 entstandenen Kosten durch einen festen
Betrag je Wahlbezirk.

(8) 1Die Gemeindewahlleitung kann in ihrem Wahlgebiet ei-
gene wahlstatistische Auszählungen anordnen. 2Die Absätze 2
bis 5 und 6 Satz 2 gelten entsprechend.

§ 52

Maßgebende Einwohnerzahl

Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt für das
Wahlgebiet diejenige Einwohnerzahl, die nach § 177 NKomVG
für die Zahl der Abgeordneten maßgebend ist.

§ 52 a

Schriftform

Soweit dieses Gesetz die Schriftform für Erklärungen vor-
schreibt, müssen diese persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein und bei dem zuständigen Wahlorgan oder der
zuständigen Stelle der Wahlorganisation im Original vorliegen.

§ 52 b

Fristen und Termine

1Die von diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag
oder einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag
fällt. 2Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausge-
schlossen.

§ 52 c

— aufgehoben —

§ 53

Verordnungsermächtigung

(1) Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung
Bestimmungen und ergänzende Regelungen zu folgenden Ge-
genständen zu treffen:

1. Bildung der Wahlorgane, Bildung besonderer Wahlvor-
stände für die Briefwahl, Verfahren für die Wahlorgane,
Berufung in ein Wahlehrenamt, Entschädigung der ehren-
amtlichen Mitglieder der Wahlorgane einschließlich der
Bestimmung von Durchschnittssätzen (§§ 9 bis 13),

2. Einteilung der Wahlbezirke und Ausstattung der Wahl-
räume, Bekanntmachung der Wahl, der Wahlbezirke und
der Wahlräume,

3. Aufstellung, Führung und Abschluss des Wählerverzeich-
nisses sowie Eintragung und Einsichtnahme in die Wähler-
verzeichnisse und Berichtigung der Wählerverzeichnisse
(§ 18),

4. Ausgabe von Wahlscheinen (§ 19),

5. Einreichung von Wahlvorschlägen sowie das Verfahren
für ihre Prüfung, Mängelbeseitigung, Zulassung und Be-
kanntgabe (§§ 21 bis 28),

6. Form und Inhalt des Stimmzettels (§ 29),

7. Vorbereitung und Durchführung der Wahl in Kranken-
und Pflegeanstalten,

8. Stimmabgabe, Briefwahl, Wahlurnen und Wahlschutzvor-
richtungen (§§ 30 bis 32, 34),

9. Feststellung, Meldung und Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses einschließlich der Tatbestände für eine ungültige
Stimmabgabe (§§ 34 bis 40),

10. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aus beson-
derem Anlass (§§ 41 bis 43 a) einschließlich besonderer
Regelungen zur Anpassung an die Grundsätze für allge-
meine Neuwahlen,

11. Verfahren beim Ersatz von Abgeordneten und beim Aus-
scheiden von Ersatzpersonen (§§ 44 und 45),

12. Zuständigkeit der Samtgemeinden und deren Mitglieds-
gemeinden bei der Vorbereitung und Durchführung der
Wahl,

13. Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates, des Ortsrates
und der Einwohnervertretung,

14. Vorbereitung und Durchführung der Direktwahl und der
Abwahl.

(2) Das Fachministerium wird ermächtigt, den Ersatz der
den Gemeinden nach § 50 Abs. 6 und 7 sowie § 51 Abs. 7 zu
erstattenden Kosten durch Verordnung zu regeln.
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit 

der Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes 
der Gemeinden und Landkreise 

Vom 31. Januar 2014

Aufgrund des § 60 Abs. 5 Satz 1 des Niedersächsischen Be-
amtengesetzes vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zuletzt
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013
(Nds. GVBl. S. 310), in Verbindung mit § 10 der Niedersächsi-
schen Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten vom 6. Dezember 1996 (Nds. GVBl. S. 476), zuletzt
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 6. April 2009
(Nds. GVBl. S. 140), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten des Feuerwehrdienstes der Gemeinden und Land-
kreise vom 10. Juli 2007 (Nds. GVBl. S. 296) wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz. 

bb) Satz 2 wird gestrichen.

b) In Absatz 4 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in
Kraft.

Hannover, den 31. Januar 2014

Niedersächsisches Ministerium 
für Inneres und Sport

P i s t o r i u s

Minister
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung über die Abschlüsse

in der gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium,
im Abendgymnasium und im Kolleg

Vom 4. Februar 2014

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Schul-
gesetzes in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni
2013 (Nds. GVBl. S. 165), wird verordnet:

Artikel 1

§ 9 Abs. 1 der Verordnung über die Abschlüsse in der gym-
nasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium, im Abendgym-
nasium und im Kolleg vom 19. Mai 2005 (Nds. GVBl. S. 169),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juli 2012 (Nds.
GVBl. S. 248), erhält folgende Fassung:

„(1) Die Aufgaben für die schriftlichen Abiturprüfungen
sind aus den Lehrplänen für die Qualifikationsphase zu ent-
wickeln und dürfen sich nicht nur auf ein Schulhalbjahr be-
ziehen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 4. Februar 2014

Niedersächsisches Kultusministerium

H e i l i g e n s t a d t

Ministerin
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V e r o r d n u n g
über den Betrieb von unbemannten Heißluftballonen 

Vom 5. Februar 2014

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Nr. 4 des Niedersächsischen Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Fas-
sung vom 19. Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2013 (Nds. GVBl.
S. 158), in Verbindung mit § 38 des Niedersächsischen Brand-
schutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl.
S. 269), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2012 (Nds. GVBl. S. 589), wird verordnet:

§ 1

Es ist in Niedersachsen verboten, unbemannte Heißluftbal-
lone aufsteigen zu lassen, bei denen die Luft mit festen, flüssi-
gen oder gasförmigen Brennstoffen erwärmt wird und die im
Handel als „Himmelslaternen“ vertrieben werden.

§ 2

(1) Ordnungswidrig nach § 37 Abs. 1 Nr. 10 NBrandSchG
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 einen Heiß-
luftballon aufsteigen lässt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
5 000 Euro geahndet werden.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 5. Februar 2014

Niedersächsisches Ministerium
für Inneres und Sport

P i s t o r i u s

Minister
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B e k a n n t m a c h u n g
der Geschäftsordnung 

des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs

Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hat sich nachste-
hende Geschäftsordnung gegeben.

Bückeburg, den 24. Januar 2014

Der Präsident
des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs

Dr.  v a n  N i e u w l a n d

Geschäftsordnung
des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs

vom 24. Januar 2014

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Gesetzes über den Staatsge-
richtshof — NStGHG — vom 1. Juli 1996 (Nds. GVBl. S. 342),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. November 2011 (Nds.
GVBl. S. 414), hat der Staatsgerichtshof am 24. Januar 2014
folgende Geschäftsordnung beschlossen:

E r s t e r  T e i l

Organisation des Staatsgerichtshofs

§ 1

(1) 1Der Präsident vertritt den Staatsgerichtshof nach außen
und führt die Verwaltung. 2Er stellt den Haushaltsvoranschlag
auf und vertritt ihn im Verfahren der Haushaltsaufstellung.

(2) 1Der Präsident nimmt die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit wahr. 2Verlautbarungen über ergangene Entscheidungen
ergehen im Einvernehmen mit den Berichterstattern. 3Dem
Präsidenten obliegt die Veröffentlichung der Entscheidungen
in der Sammlung der Entscheidungen des Niedersächsischen
Staatsgerichtshofs (StGHE), in der Sammlung der Entschei-
dungen der Verfassungsgerichte der Länder (LVerfGE) und in
der Fachpresse.

§ 2

(1) Der Präsident unterrichtet die Mitglieder des Staatsge-
richtshofs über alle wichtigen Vorgänge, die sie oder den Staats-
gerichtshof berühren.

(2) 1Der Staatsgerichtshof berät und beschließt über Angele-
genheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die seine Stellung
und seine Arbeitsbedingungen betreffen. 2Wird über eine die
Stellung der Stellvertreter berührende Frage beschlossen, so
nehmen diese mit beratender Stimme an der Erörterung teil.

(3) 1Die Beschlussfassung über ein Verlangen des Staatsge-
richtshofs nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 NStGHG veran-
lasst der Präsident. 2Soll sich das Verlangen gegen ihn richten,
wird an seiner Stelle die Vizepräsidentin tätig.

§ 3

(1) 1Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs tragen in öffentli-
chen Sitzungen eine schwarze Robe mit dunkelrotem Besatz.
2Die Regelung gilt entsprechend für den Schriftführer. 3Die
vor dem Staatsgerichtshof auftretenden Rechtsanwälte tragen
ihre Amtstracht.

(2) Das Gebäude, in dem die öffentliche Sitzung des Staats-
gerichtshofs stattfindet, ist auf Anordnung des Präsidenten
während einer mündlichen Verhandlung und einer Urteils-
verkündung zu beflaggen.

§ 4

(1) 1Bei dem Staatsgerichtshof ist eine Geschäftsstelle einge-
richtet, deren Aufgaben gemäß § 11 NStGHG nach Weisung des

Präsidenten von der Geschäftsstelle des Landgerichts Bücke-
burg wahrgenommen werden. 2Die Erfüllung dieser Aufgaben
geht den sonstigen Aufgaben der Beschäftigten des Landge-
richts Bückeburg vor.

(2) Die Geschäftsstelle führt ein Verfahrensregister und ein
Allgemeines Register.

(3) 1In das Verfahrensregister werden jahrgangsweise die in
die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs fallenden Sachen
nach der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs eingetragen.
2Anträge nach § 20 NStGHG werden als gesonderte Verfahren
geführt. 3Die Verfahren erhalten ein Geschäftszeichen, das sich
aus der Buchstabenfolge StGH, der sich aus dem Verfahrens-
register ergebenden laufenden Nummer und den letzten bei-
den Ziffern des Geschäftsjahres zusammensetzt.

(4) 1In das Allgemeine Register werden jahrgangsweise alle
an den Staatsgerichtshof gerichteten Anträge oder Eingaben
eingetragen, die nicht in die Zuständigkeit des Staatsgerichts-
hofs fallen. 2Hierzu zählen insbesondere Eingaben, mit denen
der Absender keinen bestimmten Antrag oder ein Anliegen
verfolgt, das nicht in die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs
fällt.

(5) 1Der Präsident entscheidet, ob ein Vorgang in das Allge-
meine Register einzutragen ist. 2Der Präsident behandelt die
in das Allgemeine Register eingetragenen Vorgänge als Justiz-
verwaltungssachen.

(6) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5

Der Staatsgerichtshof führt das große Landessiegel und das
kleine Landessiegel mit der Umschrift „Niedersächsischer Staats-
gerichtshof“.

§ 6
1Die Arbeit des Staatsgerichtshofs kann von wissenschaftli-

chen Mitarbeitern unterstützt werden. 2Sie sind dabei an die
Weisungen des Präsidenten oder des Mitgliedes, dem sie zuge-
wiesen sind, gebunden. 3An den Beratungen des Staatsge-
richtshofs nehmen sie nicht teil.

Z w e i t e r  T e i l

Mitwirkung der Mitglieder des Staatsgerichtshofs
und Allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 7

(1) 1Der Präsident leitet den Mitgliedern des Staatsgerichts-
hofs in jeder in das Verfahrensregister eingetragenen Sache
Exemplare der eingehenden Schriftsätze und sonstigen Akten-
bestandteile zu. 2Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs überge-
ben im Falle ihrer Verhinderung diese Unterlagen ihrem
Vertreter.
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(2) Der Präsident kann im Einvernehmen mit den Berichter-
stattern bzw. den Mitgliedern Akten anfordern.

§ 8

(1) 1Die Entscheidungen des Staatsgerichtshofs werden durch
einen oder zwei Berichterstatter vorbereitet. 2Der oder die Be-
richterstatter werden vom Präsidenten nach Anhörung der
Mitglieder des Staatsgerichtshofs bestimmt.

(2) Ist ein Berichterstatter verhindert, so bestimmt der Präsi-
dent nach Anhörung der Mitglieder des Staatsgerichtshofs ei-
nen anderen Berichterstatter.

(3) 1Der oder die Berichterstatter legen ein schriftliches Vo-
tum vor. 2Die weiteren Mitglieder des Staatsgerichtshofs können
zusätzliche Voten einreichen. 3Die Voten werden vom Präsi-
denten allen weiteren Mitgliedern des Staatsgerichtshofs zu-
geleitet und regelmäßig in einer der mündlichen Verhandlung
vorausgehenden Vorberatung behandelt.

§ 9

1Hält der Präsident eine Entscheidung im Wege des Um-
laufs für angezeigt, so übersendet er jedem Mitglied einen von
ihm unterzeichneten Entscheidungsentwurf. 2Jedes Mitglied
sendet den ihm übersandten Entwurf mit seiner Unterschrift
versehen zurück, wenn es nicht eine Beratung verlangt. 3Der
Beschluss kommt mit Eingang der Zustimmung aller Mitglie-
der zustande. 4Verweigert ein Mitglied die Unterschrift, so hat
der Präsident eine Beratung anzuberaumen.

§ 10

(1) 1Der Präsident bestimmt die Termine zur mündlichen
Verhandlung so rechtzeitig, dass die Beteiligten mit einer Frist
von mindestens zwei Wochen geladen werden können. 2In
dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt werden.

(2) 1Der Präsident veranlasst die Ladung der Beteiligten.
2Die Ladung ist von der Geschäftsstelle auszuführen.

§ 11

(1) Der Präsident eröffnet und leitet die mündliche Verhand-
lung.

(2) 1Nach Aufruf der Sache und Feststellung der Anwesen-
heit trägt der Präsident oder der Berichterstatter den Sachver-
halt vor. 2Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort.

(3) 1Nach Erörterung der Sache und Stellung der Anträge
wird die mündliche Verhandlung geschlossen. 2Der Staatsge-
richtshof kann ihre Wiedereröffnung beschließen.

(4) 1Über die mündliche Verhandlung ist vom Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle eine Niederschrift aufzunehmen.
2Sie ist von dem Präsidenten und dem Urkundsbeamten zu
unterschreiben.

(5) 1Zur Unterstützung der Beratungen des Staatsgerichts-
hofs dürfen mit Einverständnis aller Verfahrensbeteiligten
Tonaufnahmen während mündlicher Verhandlungen herge-
stellt werden. 2Die Aufnahmen stehen den Mitgliedern des
Staatsgerichtshofs und den Verfahrensbeteiligten ausschließ-
lich zum Abhören im Staatsgerichtshof zur Verfügung. 3Die
Aufnahmen sind nach Abschluss des Verfahrens zu löschen. 

§ 12

(1) Im Anschluss an die mündliche Verhandlung findet die
Beratung statt.

(2) 1Die schriftliche Abfassung der vom Staatsgerichtshof in
der Beratung getroffenen Entscheidung obliegt regelmäßig
dem Berichterstatter. 2Der Präsident leitet den Entscheidungs-
entwurf den weiteren Mitgliedern des Staatsgerichtshofs zu.

(3) Hat ein Mitglied des Staatsgerichtshofs Bedenken gegen
einen ihm zugeleiteten Entscheidungsentwurf, so soll es dies
dem Präsidenten bis spätestens eine Woche vor der Lesebera-
tung in geeigneter Weise schriftlich zur Kenntnis geben und
zugleich einen Gegenvorschlag vorlegen.

(4) Jedes Mitglied des Staatsgerichtshofs kann die Fortset-
zung der Beratung verlangen, solange es die Entscheidung nicht
unterschrieben hat.

§ 13

(1) 1Eine Entscheidung wird in öffentlicher Sitzung verkün-
det oder den Beteiligten zugestellt, nachdem sie schriftlich be-
gründet und von den Mitgliedern des Staatsgerichtshofs oder
den an ihrer Stelle mitwirkenden Vertretern unterzeichnet
worden ist. 2Ist ein Mitglied oder sein Vertreter, das an der
Entscheidung mitgewirkt hat, an der Unterschrift verhindert,
beurkundet dies der Präsident.

(2) 1Die Entscheidungen des Staatsgerichtshofs ergehen „Im
Namen des Volkes“. 2Sie tragen auf dem ersten Blatt das Lan-
deswappen. 3Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs, die an der
Entscheidung mitgewirkt haben, werden im Rubrum nach
dem Präsidenten mit ihren Namen in der Reihenfolge ihres
Dienstalters aufgeführt; bei gleichem Dienstalter richtet sich
die Reihenfolge nach dem Lebensalter. 4Akademische Grade,
Titel, Amts- und Berufsbezeichnungen werden nicht angege-
ben.

(3) 1Zur Verkündung einer Entscheidung genügt die Anwe-
senheit von drei Mitgliedern des Staatsgerichtshofs oder ihrer
Vertreter. 2§ 11 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) 1Schreibfehler, Rechenfehler und andere offensichtliche
Unrichtigkeiten in der Entscheidung kann der Präsident be-
richtigen. 2Er unterrichtet die Mitglieder oder ihre mitwirken-
den Vertreter davon.

§ 14

(1) Ein Mitglied des Staatsgerichtshofs, das ein Sondervo-
tum abgeben will, soll diese Absicht so früh wie möglich, spä-
testens unmittelbar vor der Unterzeichnung der Entscheidung
durch die Mitglieder des Staatsgerichtshofs mitteilen.

(2) 1Das Sondervotum ist binnen zwei Wochen nach Unter-
zeichnung der Entscheidung zu den Akten zu geben. 2Der Prä-
sident kann die Frist um weitere zwei Wochen verlängern.

(3) 1Die Entscheidung wird in der Regel erst nach Vorliegen
des Sondervotums verkündet oder zugestellt. 2In dringenden
Fällen kann sie verkündet oder zugestellt werden, bevor das
Sondervotum vorgelegt worden ist. 3In diesem Fall sind die
Beteiligten darauf hinzuweisen, dass ein Sondervotum beab-
sichtigt ist.

(4) Wird das Sondervotum nicht innerhalb der für seine
Einreichung bestimmten Frist vorgelegt, wird die Entschei-
dung ohne Sondervotum und ohne Hinweis auf ein zu erwar-
tendes Sondervotum verkündet oder zugestellt.

§ 15

Der Präsident veranlasst die Veröffentlichung der Entschei-
dungsformel im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt gemäß § 19 Satz 2 NStGHG.

§ 16

(1) Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs unterrichten den
Präsidenten, falls sie durch Urlaub, Krankheit oder aus ande-
ren wichtigen Gründen an der Mitwirkung im Staatsgerichts-
hof gehindert sind.

(2) Der Präsident stellt eine Verhinderung aus wichtigen
Gründen im Sinne des Absatzes 1 förmlich fest und unterrich-
tet den Vertreter des verhinderten Mitgliedes.
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D r i t t e r  T e i l

Ergänzende Verfahrensvorschriften

§ 17

(1) Die Beteiligten können sich in jeder Lage des Verfahrens
durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt
besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen.

(2) Der Niedersächsische Landtag oder Teile des Landtages,
die in der Niedersächsischen Verfassung mit eigenen Rechten
ausgestattet sind, können sich auch durch eines ihrer Mitglie-
der vertreten lassen.

(3) Das Land Niedersachsen und seine Verfassungsorgane
sowie Gemeinden und Gemeindeverbände können sich auch
durch Beschäftigte vertreten lassen, die die Befähigung zum
Richteramt besitzen.

(4) 1Der Staatsgerichtshof kann auch andere Personen als
Beistand eines Beteiligten zulassen. 2Die Zulassung kann jeder-
zeit widerrufen werden.

(5) Verfahrensbevollmächtigte und Beistände haben eine
schriftliche Vollmacht vorzulegen, die sich auf das jeweilige
Verfahren bezieht.

(6) 1Ist ein Verfahrensbevollmächtigter bestellt, werden alle
Mitteilungen des Staatsgerichtshofs an ihn gerichtet. 2Der Prä-
sident oder der Berichterstatter kann anordnen, dass der ver-
tretene Beteiligte zugleich zu unterrichten ist.

§ 18

(1) 1Das Recht der Beteiligten auf Akteneinsicht beschränkt
sich auf die Verfahrensakten des Staatsgerichtshofs und die
ihm vorgelegten oder von ihm beigezogenen Beiakten. 2Die
der Vorbereitung der Entscheidung dienenden Voten und sons-
tigen Unterlagen sind von der Einsichtnahme ausgeschlossen.

(2) Nach Abschluss des Verfahrens wird den Beteiligten
und ihren Bevollmächtigten Akteneinsicht nur gewährt, wenn
sie ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen und Belange
der übrigen Beteiligten nicht entgegenstehen; die Aktenein-
sicht beschränkt sich auf die Akten des Staatsgerichtshofs.

(3) Nicht am Verfahren Beteiligte erhalten keine Aktenein-
sicht.

(4) Über Ort und Zeit der Akteneinsicht entscheidet der Prä-
sident.

(5) Anträge nach § 14 Abs. 2 Satz 2 NStGHG leitet der Präsi-
dent den Mitgliedern des Staatsgerichtshofs unverzüglich mit
einem Beschlussvorschlag zu.

§ 19

1Verfahrensakten des Staatsgerichtshofs werden Gerichten
und Behörden grundsätzlich nicht überlassen. 2Über Ausnah-
men entscheidet der Präsident.

§ 20

1Die Verfahrensakten des Staatsgerichtshofs sind mindes-
tens dreißig Jahre nach Abschluss des Verfahrens aufzube-
wahren. 2Danach entscheidet der Präsident über ihre Vernich-
tung. 3Von der Vernichtung ausgeschlossen sind die Urschrif-
ten der Entscheidungen. 4Nach zehn Jahren kann die Aufbe-
wahrung der Urschriften in Form von Speichermedien erfol-
gen.

§ 21

1Verfahrensakten und Voten können im Falle ihrer rechts-
geschichtlichen Bedeutung von der Vernichtung ausgeschlos-
sen werden. 2Sie können dem Niedersächsischen Staatsarchiv
übergeben werden.

V i e r t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 22

(1) 1Jedes Mitglied des Staatsgerichtshofs kann die Ände-
rung der Geschäftsordnung beantragen. 2Der Antrag soll schrift-
lich gestellt und begründet werden; er soll einen Formulie-
rungsvorschlag enthalten.

(2) Über eine Änderung der Geschäftsordnung beschließt
der Staatsgerichtshof mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

§ 23

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Februar 2014 in Kraft;
gleichzeitig wird die Geschäftsordnung des Niedersächsi-
schen Staatsgerichtshofs vom 5. Dezember 1996 (Nds. GVBl.
1997 S. 48), zuletzt geändert am 15. März 2002 (Nds. GVBl.
S. 136), aufgehoben. 
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